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1 Einleitung 

Die vorliegende Arbeit hat das Thema „Aufenthalt nahestehender Personen – die Ände-

rung der gesetzlichen Grundlage des Freizügigkeitsgesetzes und dessen Folgen“. Das 

Freizügigkeitsgesetz unterlag seit seinem in Kraft Treten am 1. Januar 2005 zahlreichen 

Reformen. Eine erhebliche Veränderung des FreizügG/EU/ EU erfolgte im November 

2020. Dies geschah am 24. November 2020 durch das „Gesetz zur aktuellen Anpassung 

des Freizügigkeitsgesetzes und weiterer Vorschriften des Unionsrechts“. Wesentliche 

Änderungen dieser Novellierung war zum einem die Aufnahme von Regelungen zum 

bevorstehenden Austrittsabkommen des Vereinigten Königreiches Großbritannien und 

Nordirlands, auch „Brexit“ genannt, und zum anderen die Umsetzung der im 

Art. 3 Abs. 2 RL 2004/38/EG genannten Einreise- und Aufenthaltsrechte von „sonstigen 

Familienangehörigen“1. In der vorliegenden Arbeit wird dabei explizit auf die Novellierung 

des FreizügG/EU im Bereich der unionsrechtskonformen Umsetzung des Art. 3 Abs. 2 

RL 2004/38/EG eingegangen. Die Regelungen zum Austritt des Vereinigten Königreichs 

und Nordirlands bleiben unberücksichtigt. 

 

1.1 Problemdarstellung 

Auf Grund der nicht ausreichenden bzw. ungenügenden Umsetzung des  

Art: 3 Abs: 2 RL 2004/38/EG wurde ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bun-

desrepublik Deutschland durch die Europäische Kommission eingeleitet. Durch den Art. 

3 Abs. 2 RL 2004/38/EG soll Personen, welche in einem nahen Verhältnis zu Unions-

bürger:innen stehen, die Einreise und der Aufenthalt in Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union erleichtert werden. Die Bundesrepublik Deutschland hatte dieses bisher durch den 

§ 36 Abs. 2 AufenthG geregelt. . Diese Umsetzung wurde jedoch als nicht ausreichend 

beurteilt und die Bundesrepublik Deutschland in diesem Zusammenhang mehrfach dazu 

aufgefordert, die nationalen Regelungen an das europäische Recht anzupassen bzw. 

die RL 2004/38/EG richtlinienkonform auszulegen. Durch die erneute Aufforderung der 

Europäischen Kommission und die Einleitung des Vertragsverletzungsverfahrens 

2011/2086 wurde deutlich, dass die bisherige Verwirklichung über den  

§ 36 Abs. 2 AufenthG nicht ausreichend war und eine weitere Anpassung erfolgen 

musste.2 Die Regelungen zu den „sonstigen Familienangehörigen“ RL 2004/38/EG 

wurde im Jahr 2020 im deutschen nationalen Recht durch die Einführung des § 3a Frei-

zügG/EU umgesetzt. Fraglich ist, ob die Umsetzung der Richtlinie im Bezug auf die sons-

tigen Familienangehörigen durch die neue Regelung gelungen ist und dem Wortlaut „er-

leichtern“ der Richtlinie entspricht. Weiterführend besteht auf Grund der Neuheit der 

 
1 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitsgesetzes, 2021, S.1. 
2 Vgl. BT-Drs. 19/21750 v. 19.08.2020, S.15. 
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Norm und den verwendeten unbestimmten Rechtsbegriffen ein großer Ermessensspiel-

raum der aktuell zur Rechtsunsicherheit führen könnte.  

 

Die Relevanz des Themas ergibt sich bereits aus der Aktualität der gesetzlichen Neue-

rung, aber auch aus der Auslegung in der Verwaltungspraxis. 

 

1.2 Ziel  

Zunächst soll der § 3a FreizügG/EU in den Kontext des Freizügigkeitsrechtes eingeord-

net und in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeiten der Rechtsgebung der Euro-

päischen Union eingegangen werden. Mit der Einordnung des § 3a FreizügG/EU soll die 

Wesen des Aufenthalts von „sonstigen Familienangehörigen“ bzw. nahestehenden Per-

sonen von Unionsbürger: innen im Freizügigkeitsrecht bewusst gemacht werden und 

anschließend die Betrachtung des Regelungsinhaltes des § 3a FreizügG/EU erfolgen. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist darüber hinaus die Klärung von unbestimmten Rechts-

begriffen innerhalb der Norm mittels der „ Anwendungshinweise zur Umsetzung des Ge-

setzes zur aktuellen Anpassung des Freizügigkeitsgesetzes und weiterer Vorschriften 

an das Unionsrecht“ sowie unter zur Hilfenahme von einschlägiger Literatur, vorhande-

nen Gesetzesmaterialien und Rechtsprechung. Durch die Auseinandersetzung mit dem 

Regelungsinhalt und mit den unbestimmten Rechtsbegriffen sollen mögliche Vollzugs-

probleme erkannt und vorhandene Lösungsansätze besprochen werden. Nach der Iden-

tifikation von Vollzugsproblemen, die bisher noch nicht gelöst bzw. aus der Vergangen-

heit bestehen und übernommen wurden, wird der Versuch unternommen, eigene Lö-

sungsansätze zu entwickeln. Weiterführend sollen Regelungslücken bzw. Stellen aufge-

deckt werden, die eventuell einer Überarbeitung, einer ergänzenden Regelung oder zum 

Verständnis der Rechtsanwender einer näheren Erklärung bedürfen. Durch die Analyse 

dieser Vollzugsprobleme kann insoweit zusammenfassend ein ausstehender Hand-

lungsbedarf analysiert und eine Bewertung zur aktuellen Umsetzung der Norm im euro-

parechtlichen Kontext vorgenommen werden. Danach soll auf Grund der Vollzugsprob-

leme und der aktuellen Regelungen auf die Folgen dieser eingegangen werden. In Be-

zug auf die Folgen der gesetzlichen Neuerung in der Zeit der Corona-Pandemie soll 

darauf eingegangen werden, inwieweit diese bereits zu sehen oder ob derzeitig noch 

keine ersichtlich sind und demnach die weiteren Jahre abgewartet werden müssen.  

 

In der Bundestagsdebatte zum Gesetzesentwurf sagte der Politiker Dr. Christian Wirth 

von der AfD: „ Aber es wäre nicht die Bundesregierung, wenn sie nicht in vorauseilen 

dem Gehorsam im Rahmen der Freizügigkeit ein Trojanisches Pferd in diesen Gesetz-

entwurf eingebaut hätten. Sie führen einen neuen Begriff in das FreizügG/EU ein, den 
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das Gesetz in Deutschland so noch nicht kennt, nämlich den der „nahestehenden Per-

son“3. 

 

Ist die gesetzliche Neuerung also wirklich ein „Trojanisches Pferd“, wie durch den AfD 

Politiker Dr. Christian Wirth befürchtet, oder die überfällige rechtskonforme Auslegung 

der Freizügigkeitsrichtlinie und die Öffnung des Freizügigkeitsrechtes ?  

 

In der vorliegenden Arbeit wird die geschlechtsneutrale Form xxx:innen verwendet, so-

fern nicht von einer Person gesprochen wird, deren Geschlecht bekannt ist. 

 

2 Einordnung des § 3a FreizügG/ EU in die europäische Idee 

Durch die Einführung des Rechtsstatus nahestehender Personen von Unionsbürger:in-

nen ergibt sich eine Zwischenstufe in Hinsicht auf die Privilegierung des Einreise- und 

Aufenthaltsrechtes. Am privilegiertesten und somit auf der obersten Stufe der Privilegie-

rung stehen die Unionsbürger:innen. Auf der zweiten Stufe schließen sich die drittstaats-

angehörigen Familienangehörigen der Unionsbürger:innen i.S.d. § 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. 

§ 3 FreizügG/EU an. Sie können von stammberechtigten Unionsbürger:innen ein Ein-

reise- und Aufenthaltsrecht akzessorisch ableiten. Am wenigsten privilegiert im Sinne 

des FreizügG/EU und damit auf Stufe drei befinden sich die nahestehenden Personen 

der Unionsbürger:innen i.S.d. § 1 Abs. 2 Nr.4 i.V.m. § 3a FreizügG/EU. Sie sind zwar 

weniger privilegiert als die Familienangehörigen aber mehr als jene Drittstaatsangehöri-

gen, welche keinen Bezug zu Unionsbürger:innen aufweisen. Das Recht dieser Dritt-

staatsangehörige richtet sich nach dem allgemeinen Ausländerrecht.  4  

 

Abbildung 1.2-1: Privilegierung des Einreise- und Aufenthaltsrechts 

 

 

 
3 BT, Plenarprotokoll 19/173 v.10.09.2020, 21756, lit. D 
4 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitsgesetzes, 2021, S.4 
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2.1 Unionsbürger:innen 

Unionsbürger:innen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr.1 FreizügG/EU ist, wer Staatsangehö-

rige:r eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union ist.5. Seit dem Maastrichter Vertrag 

besitzt ein:e Staatsangehörige:r der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, zu diesem 

Zeitpunkt Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die Unionsbürgerschaft. Die Unions-

bürgerschaft verleiht den Unionsbürger:innen einen rechtlichen Status, der neben der 

eigenen nationalen Staatsangehörigkeit besteht und somit zur Staatsangehörigkeit hin-

zutritt.6 Gemäß heutigem Art. 20 Abs. 2 lit. a AEUV zur Unionsbürgerschaft besitzen die 

Unionsbürger:innen das Recht sich frei in den Mitgliedsstaaten zu bewegen und aufzu-

halten. Mit der Unionsbürgerschaft erhalten die Unionsbürger:innen demzufolge diesel-

ben uneingeschränkten Freizügigkeitsrechte innerhalb eines Mitgliedstaates wie dessen 

Staatsangehörige.7 Das sich daraus ergebende allgemeine Freizügigkeitsrecht für Uni-

onsbürger:innen ist weiterführend im Art. 21 AEUV geregelt.8. Gemäß Art. 21 Abs. 1 

AEUV beinhaltet das Freizügigkeitsrecht sowohl die Einreise als auch den Aufenthalt 

von Unionsbürger:innenn in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Das 

Freizügigkeitsrecht besteht dabei gemäß Art. 21 AEUV vorbehaltlich der Beschränkun-

gen und Bedingungen der Verträge und Durchführungsvorschriften9 und gilt  

unmittelbar.10 

Hinsichtlich der Anknüpfung an die wirtschaftliche Betätigung ist auf die Personenver-

kehrsfreiheit zu verweisen. Die Personenverkehrsfreiheit ergibt sich aus dem Art. 26 

Abs. 2 AEUV und gewährleistet den freien Verkehr von Personen im Europäischen Bin-

nenmarkt. Im Unterschied zur allgemeinen Freizügigkeit ist die Personenverkehrsfreiheit 

von einer wirtschaftlichen Betätigung abhängig, wobei diese sich zunächst in die Arbeit-

nehmerfreizügigkeit und die Freizügigkeit des Unternehmers unterteilen lässt.11. Von Be-

deutung im Kontext des Aufenthaltsrechtes sind die Arbeitnehmerfreizügigkeit sowie die 

Niederlassungsfreiheit für Unternehmen, da diese auf Dauer im Mitgliedsstaat angelegt 

sind. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit richtet sich dabei nach dem Art. 45 AEUV. Nach Art. 

45 Abs. 3 AEUV dürfen Arbeitnehmer des Europäischen Binnenmarktes zur Arbeitsauf-

nahme sowie zur Beschäftigung in einen anderen Mitgliedsstaat einreisen und aufhalten. 

Neben der Arbeitnehmerfreizügigkeit besteht das Freizügigkeitsrecht auch für Selbstän-

dige. Sie genießen das Recht der Freizügigkeit über die Niederlassungsfreiheit gemäß 

Art. 49 AEUV. Diesem entsprechend können Unternehmen somit frei entscheiden, in 

 
5 Vgl. Hoffmann in Hofmann/Hoffmann, Ausländerrecht, 2008,S. 1195, Rn. 5.  
6 Vgl. ebd., S. 1195, Rn. 5.  
7 Vgl. ebd., S.1195, Rn. 5.  
8 Vgl. Streinz, Europarecht, 2012, S. 384, Rn. 985. 
9 Vgl. Hoffmann in Hofmann/Hoffmann, Ausländerrecht, 2008, S. 1199, Rn.  2 
10 Vgl. Herdegen, Europarecht, 2016, S. 274, Rn. 3. 
11 Vgl. ebd., S. 287 Rn. 1. 
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welchem Mitgliedstaat sie ihr Unternehmen gründen und führen möchten. Die Personen-

verkehrsfreiheit und die Allgemeine Freizügigkeit gilt demnach primär für Unionsbür-

ger:innen. Drittstaatsangehörige genießen prinzipiell die Rechte der Personenverkehrs-

freiheit und der Allgemeinen Freizügigkeit nicht, es sei denn, sie sind Familienangehö-

rige der Unionsbürger:innen und erfüllen die jeweiligen Voraussetzungen zur Einreise 

und Aufenthalt im jeweiligen Mitgliedsstaat.12  

 

2.2 Familienangehörige  

Familienangehörige genießen ein abgeleitetes Freizügigkeitsrecht von stammberechtig-

ten Unionsbürger:innen, wobei dieses akzessorisch abgeleitet wird.13  Dahingegen ergibt 

sich das Freizügigkeitsrecht für drittstaatsangehörige Familienangehörige von Unions-

bürger:innen nicht aus primärrechtlichen Regelungen, jedoch ist dieses sekundärrecht-

lich verankert. Zur weiteren Ausgestaltung des allgemeinen Freizügigkeitsrechtes kann 

auf Grund der primärrechtlichen Regelung des Art. 21 Abs. 2 AEUV Sekundärrecht er-

lassen werden. Durch ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren gemäß Art. 21 Abs. 2 

AEUV i.V.m. Art. 294 AEUV können durch das Europäische Parlament und den Rat Vor-

schriften zur Erleichterung des Freizügigkeitsrechtes nach Art. 21 Abs. 2 AEUV erlassen 

werden. Mit dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren können somit unter anderem 

gemäß Art. 288 Abs. 1 AEUV Verordnungen, Richtlinien und Beschlüsse in Kraft gesetzt 

werden.  

 

Aktuell gilt für die Unionsbürger:innen und ihre Familienangehörigen die Unionsbürger-

richtlinie RL 2004/38/EG. Demnach dürfen sich Unionsbürger:innen gemäß  

Art. 6 Abs. 1 RL 2004/38/EG drei Monate in einem anderen Mitgliedsstaat als dem eige-

nen aufhalten, wenn sie im Besitz eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses 

sind. Weitere Voraussetzungen sind an Einreise und Aufenthalt nicht geknüpft. Dasselbe 

gilt auch für die Familienangehörige der Unionsbürger:innen gemäß Art. 6 Abs. 2 RL 

2004/38/EG. Die Begrenzung des Zeitraumes der Einreise und des Aufenthalts ohne 

Erfüllung weiterer Voraussetzungen erfolgt aus sozialrechtlichen Gründen. Durch den 

Aufenthalt der Unionsbürger:innen und dessen Familienangehörigen in einem anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union sollen die Sozialhilfeleistungen gemäß  

Art. 14 Abs. 1 RL 2004/38/EG nicht unangemessen in Anspruch genommen werden, 

weswegen ein Aufenthalt für einen Zeitraum der länger als die festgelegten drei Monate 

an Voraussetzungen geknüpft ist. Welche Voraussetzungen zum längeren Aufenthalt 

erfüllt sein müssen, richtet sich nach Art. 7 RL 2004/38/EG. Diese knüpfen unter 

 
12 Vgl. Streinz, Europarecht, 2012, S. 300, Rn.791. 
13 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitsgesetzes, 2021, S.4 
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anderem an die wirtschaftliche Betätigung und somit an die Personenverkehrsfreiheit 

der Unionsbürger:innen sowie an die finanzielle Absicherung des Aufenthaltes in dem 

jeweiligen Mitgliedsstaat durch den Unionsbürger:innen an.14 Zusammenfassend be-

steht das Recht auf Einreise mit anschließendem andauerndem Aufenthalt immer dann, 

wenn Unionsbürger:innen einer wirtschaftliche Betätigung nachgehen und sowohl ihren 

Unterhalt als auch den der Familienangehörigen sichern können, so dass es nicht zur 

Zuwanderung in die Sozialsysteme des Aufnahmemitgliedstaates kommt. Der Nachzug 

bzw. die Begleitung der Unionsbürger:innen durch Familienangehörige war somit zur 

Ausübung des Freizügigkeitsrechtes gewährleistet worden, erstreckte sich jedoch vor 

der RL 2004/38/EG lediglich auf die Kernfamilie. Mit dem Begriff „Kernfamilie“ sind die 

in Art. 2 Nr. 2 RL 2004/38/EG genannten Familienangehörigen gemeint.  

  

2.3 Sonstige Familienangehörige bzw. nahestehende Personen 

Mit der RL 2004/38/EG sollte das Einreise- und Aufenthaltsrecht für „sonstige Familien-

angehörige“ gemäß Art. 3 Abs. 2 RL 2004/38/EG der Unionsbürger:innen erleichtert wer-

den, welche nicht unter den Begriff der Familienangehörigen des Art. 2 Nr. 2 der RL 

2004/38/EG fallen. In Art. 3 RL 2004/38/EG wird in diesem Zusammenhang von „Be-

rechtigten“ gesprochen. Gemäß Art. 3 Abs. 2 lit. a RL 2004/38/EG ist Personen der Auf-

enthalt zu gewähren, welchen die Unionsbürger:innen im Herkunftsland Unterhalt ge-

währt, mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben oder bei denen wegen schwer-

wiegender gesundheitlicher Gründe eine persönliche Pflege zwingend erforderlich ist. 

Neben den in Art. 3 Abs. 2 lit. a Richtlinie 2004/38/ EG erfassten Personen ist auch 

Lebenspartnern von Unionsbürger:innen, welche mit ihnen eine ordnungsgemäß be-

scheinigte dauerhafte Beziehung eingegangen sind, das Recht auf Freizügigkeit und 

Aufenthalt zu erleichtern. 

In Art. 3 Abs. 2 RL 2004/38/EG wird dabei kein Begriff für die genannten Personen fest-

gelegt. In der Fachliteratur wird zumeist von „sonstigen Familienangehörigen“ gespro-

chen15. Richtlinien sind gemäß Art. 288 AEUV für die Mitgliedstaaten verbindlich, an wel-

che sie gerichtet sind, überlassen jedoch den diesen die Art und Weise, wie die Ziele 

und Inhalte der Richtlinie umgesetzt und erreicht werden.16 Art. 288 Abs. 3 AEUV legt 

eine Umsetzungspflicht von Richtlinien für die betroffenen Mitgliedsstaaten fest. Neben 

der Umsetzungspflicht, welche sich aus Art. 288 Abs. 3 AEUV und zusätzlich aus Art. 4 

Abs. 3 EUV ergibt, ist die die Pflicht der Umsetzung auch in der vorliegenden Richtlinie 

festgelegt.17  

 
14 Vgl. Herdegen, Europarecht, 2016, S. 275, Rn. 5. 
15 Vgl. BT-Drs. 19/21750, S. 41. 
16 Vgl. Streinz, Europarecht, 2012, S. 165, Rn. 474. 
17 Vgl. ebd., S. 166, Rn. 478.  
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Die Umsetzung der Richtlinie erfolgte in der Bundesrepublik durch das FreizügigG/EU. 

Art. 3 Abs. 2 RL 2004/38/EG wurde dabei durch den § 3a FreizügG/EU umgesetzt. Ent-

gegen der Fachliteratur zur RL 2004/38/EG, welche im Zusammenhang mit Art. 3 Abs. 

2 RL 2004/38/EG von „sonstigen Familienangehörigen“ bzw. „sonstige Angehörige“ 

spricht, wählte die Bundesrepublik Deutschland die Begrifflichkeit „nahestehenden Per-

sonen“. Im Folgenden wird in diesem Zusammenhang der von der Bundesrepublik 

Deutschland gewählte Begriff verwendet.  

 

Nahestehende Personen können nur einen Aufenthalt begründen, wenn sie eine be-

stimmte Abhängigkeit zu Unionsbürger:innen nachweisen können, da ein Abhängigkeits-

verhältnis zwischen Erwachsenen Personen nur in außergewöhnlichen Fällen vorliegen 

kann.18 Diese Abstufung wird auch im Hinblick auf den § 3a Abs. 1 FreizügG/EU be-

wusst. Demnach kann nahestehenden Personen ein Aufenthaltsrecht nach § 3a Frei-

zügG/EU gewährt werden, wenn sie nicht selbst Unionsbürger:innen (Stufe 1), keine 

Familienangehörigen (Stufe 2) oder nach § 4 FreizügG/EU freizügigkeitsberechtigt sind. 

Durch die Abgrenzung und den schrittweisen Ausschluss von Personen wird deutlich, 

dass der Anspruch gemäß § 3a FreizügG/EU nachrangig gilt. Vorrangig sind somit §§ 2, 

3 und 4 FreizügG/EU zu prüfen.19 Nahestehende Personen müssen auf Grund der gro-

ßen Spannbreite des Begriffes höhere Anforderungen erfüllen als Unionsbürger:innen 

oder deren Familienangehörige, um nach Deutschland einreisen und sich im Bundesge-

biet aufhalten zu dürfen. Sie erhalten lediglich ein konstitutiv verliehenes Aufenthalts-

recht, anders als Unionsbürger:innen und ihre Familienangehörigen gemäß § 1 Abs. 2 

Nr. 3 FreizügG/EU.20 Die nahestehenden Personen müssen die Voraussetzungen des  

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 FreizügG/EU sowie personenbezogenen Anforderungen des § 3a Abs. 

1 FreizügG/EU erfüllen und diese gemäß § 5a Abs. 1, 2 und 4 FreizügG/EU nachweisen. 

Außerdem muss die nahestehende Person über den § 11 Abs. 5 FreizügG/EU auch die 

allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen des § 5 AufenthG erfüllen.21 

 

2.4 Sinn und Zweck der gesetzlichen Neuerung  

Der Sinn und Zweck des § 3a FreizügG/EU wird durch den Gesetzesgeber nicht direkt 

genannt viel mehr ist aus dem Regelungsinhalt auf den Willen des Gesetzesgebers zu 

schließen, was Ziel der Regelung ist. Mit der Novellierung des FreizügG/EU wurde der 

Status der nahestehenden Personen geregelt. Die Pflicht der Neuregelung ergibt sich 

zum einen aus dem sechsten Erwägungsgrund der Freizügigkeitsrichtlinie als auch aus 

 
18 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitsgesetzes, 2021, S.4.  
19 Vgl. ebd., S.5.  
20 Vgl. ebd., S.5.  
21 Vgl. ebd., S. 5. 
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Art. 3 Abs. 2 RL 2004/38/EG. Demnach ist den „sonstigen Familienangehörigen“ von 

Unionsbürger:innen, welche nicht unter Art. 2 Nr. 2 RL 2004/38/EG fallen, die Einreise 

und der Aufenthalt durch die Mitgliedstaaten zu erleichtern. Es werden Voraussetzungen 

genannt, unter welchen nahestehenden Personen ein Aufenthaltsrecht auf Antrag ver-

liehen werden muss. In § 3a FreizügG/ EU geht es zunächst um die Regelung der Ein-

reise und des Aufenthalts von nahestehenden Personen von Unionsbürger:innen. Der  

§ 3a FreizügG/ EU dient der rechtskonformen Umsetzung von der RL 2004/38/ EG. Au-

ßerdem sollte durch die Neuregelung das gegen die Bundesrepublik Deutschland an-

hängige Vertragsverletzungsverfahren abgewendet werden.22 Mittels der Umsetzung 

der Richtlinie hier speziell gemäß § 3 Abs.2 RL 2004/38/EG erleichtert der Mitgliedstaat 

die Einreise und den Aufenthalt für die in Art. 3 Abs. 2 lit. a und b RL 2004/38/EG ge-

nannten Personen. Es handelt sich dabei um die in § 3a FreizügG/EU genannten nahe-

stehenden Personen.  

 

Schlussfolgernd aus dieser Tatsache ist ein Sinn und Zweck der gesetzlichen Neuerung 

die Erleichterung der Einreise und des Aufenthalts der nahestehenden Personen. Mit 

der Erleichterung der Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen wird zugleich ein höheres 

Ziel verfolgt. Gemäß dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur aktuellen Anpassung 

des Freizügigkeitsgesetzes und weiterer Vorschriften an das Unionsrecht soll die Ver-

bindung fortgesetzt werden, die die Unionsbürger:innen zu ihrer nahestehenden Person 

bereits vorher gepflegt haben.23. Durch die Erleichterung der Einreise- und Aufenthalts-

bestimmungen wird somit das Ziel verfolgt, die Familieneinheit zu wahren und beste-

hende Verbindungen der Familie fortzusetzen24. Es ist davon auszugehen, dass diese 

Regelung die Familienverbindung unterstützen kann bzw. zur Wahrung der Familienein-

heit beiträgt. Die Neuregelung dient damit auch der Ausübung der Freizügigkeit der Uni-

onsbürger:innen. Ohne diese würde es dem Unionsbürger:innen erschwert oder sogar 

unzumutbar gemacht werden ihr Freizügigkeitsrecht wahrzunehmen bzw. auszuüben, 

wenn sie beispielsweise für ihnen nahestehende Personen Verpflichtung gegenüber 

übernommen hat. Wichtig für das abgeleitete Aufenthaltsrecht ist, dass die Unionsbür-

ger:innen nachhaltig Gebrauch von ihrem Freizügigkeitsrecht gemäß Art. 20 und Art. 21 

AEUV machen.25 

 

In § 3a Abs. 1 Nr. 1-3 FreizügG/ EU sind die Voraussetzungen für die Begründung eines 

Aufenthaltsrechtes einer nahestehenden Person geregelt. Weiterführend wird im § 3a 

 
22 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitsgesetzes, 2021, S.3.  
23 Vgl. BT- Drs. 19/21750 v. 19.08.2020, S. 22. 
24 Vgl. BVerwG, Urt. v. 25.10 2017,Az. 1 C 34.16, Rn 30. 
25 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitsgesetzes, 2021, S. 4. 
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Abs. 2 FreizügG/EU darauf verwiesen, dass die Verleihung des Aufenthaltsrechtes erst 

durch eingehende Untersuchung der persönlichen Umstände erfolgt. Nach § 3a Abs. 2 

FreizügG/EU muss die Beziehung zu Unionsbürger:innen sowie der Grad der finanziel-

len und physischen Abhängigkeit oder der Grad der Verwandtschaft zu Unionsbürger:in-

nen den Aufenthalt nach den Anlässen des § 3a Abs. 1 FreizügG/EU erforderlich sein. 

Bereits durch diesen wird die Möglichkeit der Einreise und des Aufenthalts für naheste-

hende Personen begrenzt. Weiterführend wird das Aufenthaltsrecht begrenzt, da diese 

Ermessenentscheidungen der Ausländerbehörde sind. Die Regelung soll eine effekti-

vere ausländerrechtliche Kontrolle gewährleisten und für Rechtsklarheit sorgen26. Neben 

der Begründung eines möglichen Einreise- und Aufenthaltsrechtes dient die Norm somit 

auch der Begrenzung und der Kontrolle des Zuzugs bzw. des Aufenthalts von naheste-

henden Personen. Außerdem soll dadurch die Belastung der Sozialsysteme durch eine 

verstärkte Zuwanderung sonstiger drittstaatsangehöriger Familienangehöriger zu im 

Bundesgebiet aufhältigen Unionsbürger:innen vermieden werden27.  

 

2.5 Der § 3a FreizügG/EU im Kontext des FreizügG/EU 

„Die einzelne Norm steht nicht isoliert, sie ist ein Teil der Rechtsordnung.“28 So steht 

auch der § 3a FreizügG/EU nicht allein und ist in den Rahmen des Freizügigkeitsgeset-

zes und in das Freizügigkeitsrecht einzuordnen. 

 

Das FreizügG/EU wird allgemein nicht in Abschnitte unterteilt. Alle Rechtsnormen folgen 

ohne sonstige Abschnitte oder Oberüberschriften. In § 1 FreizügG/EU werden zunächst 

der Anwendungsbereich und die Personengruppen genannt, die ein Recht auf Einreise 

haben. Darauffolgend regelt der § 2 FreizügG/EU das Recht auf Einreise und Aufenthalt 

und klärt, welche Personengruppen unter welchen Voraussetzungen prinzipiell freizü-

gigkeitsberechtigt sind. In den §§ 3 - 4 FreizügG wird auf die verschiedenen Personen-

gruppe eingegangen, welche ein Recht auf Einreise und Aufenthalt haben. In jenen wer-

den die konkreten Voraussetzungen für die jeweilige Personengruppe festgelegt. Der 

§ 3a FreizügG/ EU wurde dabei zwischen § 3 FreizügG/EU Familienangehörige und § 4 

FreizügG/EU die Nichterwerbstätigen Freizügigkeitsberechtigte geschoben. Die Zuord-

nung zu § 3 FreizügG/EU ist deshalb sinnvoll, da es sich bei den nahestehenden Perso-

nen um eine Erweiterung des Personenkreises der Familienangehörigen handelt. Au-

ßerdem wird durch die Stellung des § 3a FreizügG/EU die Stellung der nahestehenden 

Personen bewusst. Zum einen erkennt man durch die Nähe zum § 3 FreizügG/EU Fa-

milienangehörige, dass es sich um Personen handelt, die ebenfalls mit dem 

 
26 Vgl. BVerwG, Urt. v. 25.10.2017,Az. 1 C 34.16, Rn 31. 
27 Vgl. BT.-Drs. 19/21750 v. 19.08.2020, S. 2. 
28 Wank, Die Auslegung von Gesetzen, 2011, S. 55. 
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Unionsbürger:innen verwandt sind oder auf Grund eines partnerschaftlichen Verhältnis-

ses diesen nahestehen. Zum anderen ist die Trennung zwischen § 3 und § 3a Frei-

zügG/EU Ausdruck der niedrigeren Privilegierung. (siehe Abb. 2.5-1).  

 

3 Entwicklungsgeschichte des § 3a FreizügG/EU 

Am 30. April 2004 trat die Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlamentes und des 

Rates über das Recht der Unionsbürger:innen und ihrer Familienangehörigen, am Tag 

der Veröffentlichung im Amtsblatt der EU, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedsstaaten frei 

zu bewegen und aufzuhalten in Kraft. Die Freizügigkeitsrichtlinie ist die „ [..] Änderung 

der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 

72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 

93/96/EWG29. Durch die Richtlinie wird die Rechtsprechung des EuGHs kodifiziert und 

die Ausgestaltung der Rechte der Unionsbürger:innen sowie deren Familienangehörigen 

festgelegt, sich in einem anderen Mitgliedsstaat als dem eigenen zu bewegen und auf-

zuhalten 30. Ein Ziel der Richtlinie ist die Überwindung der bereichsspezifischen und frag-

mentarischen Ansätze zum Freizügigkeitsrecht und die Zusammenfassung in einer Frei-

zügigkeitsrichtlinie zur Erleichterung des Ausübens des Freizügigkeitsrechtes31. Zur 

Wahrung der Familieneinheit und zur Beachtung des Diskriminierungsverbotes auf 

Grund der Staatsangehörigkeit werden die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert unter Be-

zugnahme ihrer nationalen Rechtsvorschriften zu prüfen, ob Personen der Aufenthalt 

gestattet werden kann, welche nicht Familienangehörige im Sinne der RL 2004/38/EG 

sind. Zu berücksichtigen ist dabei sowohl die Beziehung zu stammberechtigten Unions-

bürger:innen als auch die Abhängigkeit vom Unionsbürger:innen im finanziellen und phy-

sischen Sinn.32  

Zur Umsetzung dieses Erwägungsgrundes wurde Art. 3 Abs. 2 RL 2004/38/EG erlassen. 

Neben den Unionsbürger:innen und deren unter Art. 2 Nr. 2 RL 2004/38/EG geregelten 

Familienangehörigen erwächst auch weiteren Personen ein Recht auf Einreise und Auf-

enthalt. Demnach soll nach Art. 3 Abs. 2 der RL 2004/38/EG  das Recht auf Einreise und 

Aufenthalt für „sonstige Familienangehörige“ nach Maßgabe der innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften erleichtert werden. Zu der entsprechenden Personengruppe gehören 

gemäß Art. 3 Abs. 2 lit. a RL 2004/38/EG Personen, welchen von Unionsbürger:innen 

Unterhalt gewährt wird, die im Herkunftsland mit den Unionsbürger:innen in häuslicher 

Gemeinschaft gelebt haben oder jene, die auf die persönliche Pflege der Unionsbür-

ger:innen wegen schwerwiegender gesundheitlicher Gründe angewiesen sind. 

 
29 RL 2004/38/EG, 29.6.2004, L 229/35. 
30 Vgl. Streinz, Europarecht, 2012, S.344, Rn. 899. 
31 Vgl RL 2004/38/EG, 29.6.2004, L 229/35, vierter ErwG. 
32 Vgl. RL 2004/38/EG, 29.6.2004, L 229/36, sechster ErwG. 
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Außerdem soll gemäß Art. 3 Abs. 2 lit. b RL 2004/38/EG auch den Lebenspartnern der 

Unionsbürger:innen, welcher eine ordnungsgemäße bescheinigte dauerhafte Beziehung 

eingegangen ist, die Einreise und der Aufenthalt erleichtert werden. Vor der Gewährung 

des Aufenthalts soll durch den Aufnahmemitgliedstaat eine eingehende Untersuchung 

der persönlichen Umstände durchgeführt werden. Falls das Recht auf Einreise oder den 

Aufenthalt nicht gewährt werden kann, muss dies begründet beschieden sein. Die Richt-

linie trat gemäß Art. 41 der Freizügigkeitsrichtlinie am Tag der Veröffentlichung, dem 30. 

April 2004, in Kraft und ist an alle Mitgliedstaaten nach Art. 42 RL 2004/38/EG gerichtet. 

Gemäß Art. 40 Abs. 1 RL 2004/38/EG zur Umsetzung der Richtlinie sollten die Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften durch die Mitgliedstaaten binnen zwei Jahren nach Inkraft-

treten der Richtline umgesetzt sein. 

 

 Am 10. Dezember 2008 wurde ein Bericht der Kommission an das Europäische Parla-

ment und den Rat über die Anwendung der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates über das Recht der Unionsbürger:innen und ihrer Familien-

angehörigen sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten 

veröffentlicht. Hier wurde festgestellt, dass die Umsetzung zur Rechtstellung der „sons-

tigen Familienangehörigen“, welche im Art. 3 Abs. 2 RL 2004/38/EG geregelt ist, noch 

nicht ausreichend umgesetzt wurde. Unter den dreizehn Mitgliedstaaten, welche den Art. 

3 Abs. 2 RL 2004/38/EG nicht zur Zufriedenheit umgesetzt hatten, gehörte auch die 

Bundesrepublik Deutschland.33 Das Problem der fehlenden oder ungenügenden Umset-

zung ist, dass infolge mit der Richtlinie nicht vereinbare gesetzliche und verwaltungs-

technische Regelungen eingeführt werden oder in Kraft bleiben könnten, die die Rechte 

der Unionsbürger:innen und deren Familienangehörigen verletzen. Die Kommission ver-

stärkte daraufhin ihre Anstrengungen damit die Richtlinie in der gesamten Europäischen 

Union rechtlich wirksam und korrekt umgesetzt wird. 34 Zum Zeitpunkt der Veröffentli-

chung des Berichts hatte die Bundesrepublik Deutschland die RL 2004/38/EG noch nicht 

vollständig umgesetzt und in diesem Zusammenhang auch Art. 3 Abs. 2 RL 2004/38/EG 

zu den „sonstigen Familienangehörigen“, welcher im Folgenden im Fokus stehen soll, 

noch nicht ausreichend umgesetzt.  

Am 30. Januar 2009 wurde zur Gewährleistung der Freizügigkeit für Unionsbürger:innen 

sowie ihrer Familienangehörigen in Deutschland eine „Kleine Anfrage der Abgeordneten 

Josef Philip Winkler, Manuel Sarrazin, Marieluise Beck (Bremen), Volker Beck (Köln), 

Dr. Uschi Eid, Ute Koczy, Monika Lazar, Claudia Roth (Augsburg), Irmingard Schewe-

Gerigk und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN“35 gestellt. In dieser Anfrage wird 

 
33 Vgl. Bericht der Kommission v. 10.12.2008, S. 4, Nr. 3.1. 
34 Vgl. ebd., S. 11, Nr. 5. 
35 BT-Drs. 16/11821 v. 30.01.2009, S.1. 
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unter anderem die Frage aufgeworfen, inwiefern die Bundesrepublik Deutschland „sons-

tigen Familienangehörigen“, welche unter Art. 3 Abs. 2a der Richtlinie 2004/38/EG fallen, 

die Einreise oder den Aufenthalt erleichtert wird.36 Aus dieser Anfrage wird ersichtlich, 

dass zumindest aus Sicht der Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN und den genannten 

Abgeordneten noch keine Änderung der Richtlinie im Punkt der „sonstigen Familienan-

gehörigen“ durch die Bundesregierung erfolgte. Diese war zu diesem Zeitpunkt der Auf-

fassung, dass die Regelungen des Art. 3 Abs. 2 der RL 2004/38/EG zur Erleichterung 

des Einreise- und Aufenthaltsrechts für „sonstige Familienangehörige“ durch § 36 Abs. 

2 AufenthG erfasst und somit ausreichend umgesetzt ist 37. Gemäß § 36 Abs.2 AufenthG 

können „sonstige Familienangehörige“ zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte 

in die Bundesrepublik Deutschland einreisen.  

 

Die Europäische Kommission forderte indes im Juni 2012 sowohl Österreich als auch 

Deutschland und Schweden auf, die Bürgerrechte im Bereich der Freizügigkeit zu wah-

ren. Den drei Mitgliedstaaten wurde eine Frist von zwei Monaten zur Umsetzung der 

europäischen RL 2004/38/EG gegeben. Es handelte sich dabei bereits um den zweiten 

Schritt des Vertragsverletzungsverfahrens gemäß Art. 258 Abs. 1 AEUV, in dem die be-

troffenen Mitgliedstaaten zuvor angehört worden sind weshalb bisher keine ausrei-

chende Umsetzung stattfand.38 Die Umsetzung der Richtlinie durch die Bundesrepublik 

Deutschland wurde in drei Punkten durch die Europäische Kommission kritisiert. Zum 

einen wurde kein Verfahren zur Erleichterung für die Personengruppe der „sonstigen 

Familienangehörigen“ im Bereich der Einreise und des Aufenthalts eingeführt. Zum an-

deren gewährt Deutschland den „sonstigen Familienangehörigen“ im Sinne des Art. 3 

Abs. 2 RL 2004/38/EG nicht die Gesamtheit aller Recht, welche für diese gemäß der 

Richtlinie vorgesehen sind, beispielsweise erhalten sie keine Aufenthaltskarte. Des Wei-

teren verstößt Deutschland im Punkt der Ausweisungsregelung gegen das Rechtssys-

tem der Europäischen Union, da die Regelung unbefristeter Aufenthaltsverbote nach 

Recht und Gesetz dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit widerspricht.39 Dr. Dienelt 

äußert sich in einem Artikel vom 3. April 2020 im Fachportal Migrationsrecht.net zur Um-

setzung der Freizügigkeitsrichtlinie wie folgt: „Weder der Bericht der EU-Kommission 

vom 10. Dezember 2008 über die – aus ihrer Sicht – ‚enttäuschende‘ Umsetzung der 

Unionsbürgerrichtlinie noch die konkrete Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN (Drs. 16/11821) konnten die Bundesregierung bewegen, das Unionsrecht vollstän-

dig umzusetzen.“40. 

 
36 Vgl. BT Drs. 16/11821 v. 30.01.2009, S.3. 
37 Vgl. BT Drucksache 16/12013 v. 18.02.2009, S.3 
38 Vgl. Pressemitteilung EU-Kommission: [zuletzt 04.03.2022]. 
39 Vgl. ebd.,[zuletzt 04.03.2022]. 
40 Dr. Klaus Dienelt, Geplante Änderung des FreizügG/EU v. 03.04.2020 [zuletzt 30.03.2022]. 



 
 
 

 19 

 

Spätestens durch das am 5. September 2012 ergangene Urteil des Europäischen Ge-

richtshofs zum Fall „ Rahman“ (C-83/11) hätte durch die Bundesregierung eine Änderung 

des FreizügG/EU angestrebt werden müssen. Jedoch wurde erst mit Einleitung des Ver-

tragsverletzungsverfahren der Europäischen Union gegen die Bundesrepublik Deutsch-

land (Nr. 2011/2086) an der Änderung des FreizügG/EU aktiv gearbeitet.41 Durch den 

Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat wurde bis 

zum April 2020 eine Regelung zur Umsetzung der Unionsbürgerrichtlinie erarbeitet 

(siehe Anlage). Allerdings wurden im Referentenentwurf zur Novellierung des Frei-

zügG/EU unter anderem nicht alle Personengruppen berücksichtigt, welche vom Art. 3 

Abs. 2 RL 2004/38/EG vorgesehen waren. Der Referentenentwurf erfasste nicht die Per-

sonengruppe der in Art. 3 Abs. 2 lit. b RL 2004/38/EG genannten Lebenspartner, mit 

denen die Unionsbürger:innen eine ordnungsgemäße bescheinigte dauerhafte Bezie-

hung eingegangen sind (siehe Anhang 1). Zu diesem Zeitpunkt unterstellte die Bundes-

regierung, dass durch den § 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. b FreizügG/EU die Umsetzung für die de-

facto Lebenspartner erfüllt wird. Es wird im Referentenentwurf unter § 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. 

b FreizügG/EU Bezug auf Art. 3 Abs. 1 lit. a der VO (EU) 2016/1104 genommen. In 

diesem ist die Rede von einer Lebensgemeinschaft, die rechtlich verbindlich eingetragen 

wurde. Dementsprechend sind keine de-facto Lebenspartner erfasst wie es der Art. 3 

Abs. 2 lit. b FreizügG/EU erwartet/vorschreibt. Durch das EuGH Urteil C-89/17 vom 12. 

Juli 2018 zum Fall „Banger“ wurde hingegen durch die Rechtsprechung festgestellt, dass 

sich das Recht auch auf de-facto Lebenspartner erstreckt.42 Im Referentenentwurf wurde 

zunächst der Begriff der „anderen Verwandten“ verwendet. Der Begriff der „anderen Ver-

wandten“ wurde zur Abgrenzung zu den in § 1 Abs. 2 Nr.3  i.V.m § 3 FreizügG/EU gere-

gelten Familienangehörigen gewählt. Durch den Begriff „andere Verwandte“ sollte aus-

gedrückt werden, dass es sich um Verwandte handelt, obwohl diese nicht die in Art. 2 

Nr. 2 RL 2004/38/ EG Voraussetzungen für Familienangehörige der stammberechtigten 

Unionsbürger:innen erfüllen. Jedoch wird der Begriff der „anderen Verwandten“ nicht 

dem gesamten erfassten Personenkreis gerecht. Vielmehr wird durch den Begriff zwar 

der Personenkreis der im Art. 3 Abs. 2 lit. a  RL 2004/38/EG genannten Personen abge-

deckt, allerdings umfasst er nicht die in Art. 3 Abs. 2 lit. b RL 2004/38/EG erfassten 

Lebenspartner, die mit Unionsbürger:innen ordnungsgemäß bescheinigte dauerhafte 

Beziehung eingegangen sind. Bei diesen handelt es sich nicht um Verwandte der Uni-

onsbürger:innen. Daher ist die Begrifflichkeit des „anderen Verwandten“ nicht ausrei-

chend bzw. führt diese zu Fehlgebrauch. Am 19. August erfolgte der Gesetzesentwurf 

 
41 Vgl. Dr. Klaus Dienelt, Geplante Änderung des FreizügG/EU v. 03.04.2020 [zuletzt 30.03.2022]. 
42 Vgl. ebd. [zuletzt 30.03.2022]. 
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der Bundesregierung zum „Gesetz zur aktuellen Anpassung des Freizügigkeitsgesetzes 

und weiterer Vorschriften an das Unionsrecht“. Am 5. Oktober 2020 fand eine öffentliche 

Anhörung des Innenausschusses zur Änderung des „Gesetz über die allgemeine Frei-

zügigkeit von Unionsbürger:innenn (FreizügG/EU)“ statt. Die Bundesregierung fasst in 

ihrer Pressemittelung zu Art. 3 Abs. 2 RL 2004/38/EG bzw. zur Personengruppe der 

nahestehenden Personen einzelne Wortmeldungen wie folgt zusammen: 

  

„Gabriele Margarete Buchholtz (Bucerius Law School) begrüßte den Gesetzentwurf grund-

sätzlich. Kritisch sah sie, dass bei Einreise und Aufenthalt nahestehender Personen ein sehr 

weiter Ermessensspielraum vorgesehen sei. […] 

 

Swenja Gerhard (Verband binationaler Familien und Partnerschaften) monierte, dass der 

Gesetzentwurf einen Unterschied mache zwischen „Familienangehörigen“ und „nahestehen-

den Personen“. Damit werde der Blick nur auf die traditionelle Kleinfamilie, deren Bild auch 

in Deutschland schon längst ins Wanken geraten sei, gerichtet. Ganz selbstverständlich 

werde heute von Patchworkfamilien, in denen Kinder mehr als einen Vater oder eine Mutter 

haben, oder auch von Einelternfamilien geredet. Der Begriff „nahestehende Person“ solle 

deshalb in „andere Familienangehörige“ geändert werden. 

 

Friedrich Kluth (Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg) sprach von einer lückenschlie-

ßenden Regelung. Bisher werde die bevorzugte Behandlung von nahestehenden EU-Perso-

nen nicht berücksichtigt. Der Gesetzentwurf werde der Besserstellung gerecht. Die vorgege-

benen Kriterien, nach pflichtgemäßem Ermessen die Einstufung als „nahestehende Person“ 

vorzunehmen, würden hinreichend konkretisiert. Auch wenn die Formulierungen kompliziert 

seien, halte er bei entsprechenden Auslegungs- und Anwendungshinweisen eine rechtssi-

chere Praxis für möglich.“ 43 

 

Im Gesetzesentwurf vom 19. August 2020 wird von „nahestehenden Personen“ gespro-

chen. Durch die Wahl dieses Begriffes wird der Lebenspartner in den Personenkreis 

eingeschlossen. Außerdem wird durch diese Bezeichnung die tatbestandsbenötigte 

Nähe zu Unionsbürger:innen zum Ausdruck gebracht. 

 

In der Beschlussempfehlung wurden nochmals Änderungen zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 FreizügG/EU 

zur Legaldefinition der nahestehenden Personen vorgenommen (siehe Anhang 2). Der Wort-

laut  „ordnungsgemäß bescheinigte Gemeinschaft“ wird durch den Wortlaut „glaubhaft dar-

gelegte Lebensgemeinschaft“ geändert.44 Grund hierfür ist, dass der Wortlaut „ordnungsge-

mäße Bescheinigung“ die Annahme nahelegt, die Eigenschaft der Lebensgefährten ist durch 

 
43 BT, Parlamentsnachrichten, EU- Freizügigkeit [zuletzt 04.03.2022]. 
44 Vgl. BT-Drs. (19/ 23186) v. 07.10.2020, S.5 
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Bescheinigung nachzuweisen, was aber nicht dem Sinn des Art. 3 Abs. 2 S. 1 lit. b RL 

2004/38/EG entspricht. Stattdessen geht es in dieser Regelung um Beziehungen, welche 

nicht rechtlich verbindlich festgelegt sind und für die keine entsprechende Urkunde vorliegt. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich bewusst gegen den Wortlaut der RL 2004/38/EG 

„ordnungsgemäß bescheinigte Gemeinschaft“ und für den Wortlaut „glaubhaft dargelegt“ 

entschieden, um der zuvor genannten missverständlichen Bedeutung vorzubeugen und die 

Richtlinie korrekt umzusetzen. Die Änderung des Wortlautes dient damit zur besseren Aus-

legung des § 5a Abs. 3 Nr 4 FreizügG/EU.45  

Neben dieser Änderung wurde im Art. 1 Abs. 2 Nr. 4 lit. c FreizügG/EU die Wortgruppe „nicht 

unter 2 fällt und“ gestrichen und statt den Wörtern „nicht verheiratet“ wird in der aktuellen 

Fassung die Wortgruppe „weder verheiratet noch Lebenspartner einer Lebenspartnerschaft 

im Sinne der Nummer 2“ verwendet (siehe Anhang 2). Vom Bundesrat wurde am 3. Juli 2020 

in der Bundes-Drucksache 263/20 gefordert, dass klargestellt wird neben einem Lebensge-

fährten dürfe keine weitere Lebensgemeinschaft mit einer anderen Person weder als Ehe-

gatte, noch als Lebenspartnerschaft bestehen. Dies ging gemäß des Bundesrates aus der 

bisherigen Regelung nicht hervor.46 In der Beschlussempfehlung wurden zusätzlich die 

Worte „auf Antrag“ in § 3a FreizügG/EU ergänzt. Damit soll dem Antragserfordernis Rech-

nung getragen werden, dass lediglich durch einen Antrag einer nahestehenden Person ein 

Recht auf Einreise und Aufenthalt verliehen werden kann. Die Regelung des § 3a Frei-

zügG/EU hat konstitutiven Charakter und das Recht kann somit nicht akzessorisch von Uni-

onsbürger:innen abgeleitet werden wie bei etwaigen Familienangehörigen der Kernfamilie 

im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 3 FreizügG/EU.47 Am 9. Oktober 2020 trat die Änderung 

des FreizügG/EU in Kraft nachdem der Gesetzesentwurf (BT 19/21750) nach Anhörung des 

Ausschusses durch die Beschlussempfehlung (19/23186) geändert wurde.48 

 

4 Regelungsinhalt des § 3a FreizügG/EU 

Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 5 FreizügG/EU regelt das FreizügG/EU das Recht auf Einreise 

und Aufenthalt von nahestehenden Personen zu in § 1 Abs. 1 Nr. 1-3 FreizügG/EU ge-

nannten Personen. Es handelt sich demnach um nahestehende Personen von Unions-

bürger:innen, Staatsangehörigen der EWR-Staaten, welche nicht selbst Unionsbür-

ger:innen sind, oder um Staatsangehörige des Vereinigten Königreiches Großbritanni-

ens oder Nordirlands nach dem Austritt der Europäischen. Weiterführend wird auch für 

nahestehende Personen von Deutschen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 FreizügG/EU das Recht 

auf Einreise und Aufenthalt durch das FreizügG/EU geregelt. Der Deutsche muss hierfür 

von seinem Freizügigkeitsrecht gemäß Art. 21 AEUV nachhaltig Gebrauch gemacht 

 
45 Vgl. BT-Drs. (19/ 23186) v. 07.10.2020, S.9 
46 Vgl. ebd., S.10 
47 Vgl. ebd., S.10 
48 Natalia Bugaj-Wolfram, Aktuelle Gesetzesänderung, [zuletzt 30.03.2022] 
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haben, um in den Anwendungsbereich des FreizügG/EU zu fallen. Im Weiteren werden 

die nahestehenden Personen gemäß § 1 Abs.1 Nr. 5 FreizügG/EU näher betrachtet. Der 

Personenkreis der nahestehenden Personen wird in § 1 Abs. 2 Nr. 4 FreizügG/EU fest-

gelegt. In diesem werden drei unterschiedliche Personengruppen manifestiert, die sich 

nach der Art der Beziehung zu Unionsbürger:innen gliedern. Die Beziehung kann dabei 

verwandtschaftlicher, wirtschaftlicher oder sozialer Natur sein49. 

 

Demnach begründet die aktuelle Fassung des FreizügG/EU gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 

i.V.m. § 3a FreizügG/EU das Recht auf Einreise und Aufenthalt für: 

❖ Verwandte gemäß § 1589 BGB und die Verwandten des Ehegatten oder des Leben-

spartners 

❖ Ledige Kinder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die unter Vor-

mundschaft oder in einem Pflegeverhältnis zu Unionsbürger:innen stehen 

❖ Lebensgefährten 

Voraussetzung für das Bestehen der Eigenschaft einer nahestehenden Person i.S.d 

§ 1 Abs. 2 Nr.4 FreizügG/EU ist dabei in jedem Fall, dass es sich nicht um Familienan-

gehörige i.S.d § 1 Abs. 2 Nr. 3 FreizügG/EU handelt und sie nicht auf Grund dessen 

bereits freizügigkeitsberechtigt sind. Neben der Eigenschaft der nahestehenden Person 

müssen personenbezogene Aufenthaltsanlässe erfüllt werden, um ein Recht auf Ein-

reise und Aufenthalt aus § 3a FreizügG/EU zu begründen. Diese regeln sich im § 3a 

FreizügG/EU für jede Personengruppe individuell. 

 

4.1 Eigene und Verwandte des Ehegattens oder Lebenspartners 

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 lit. a FreizügG/EU gehören die Verwandten der Unionsbürger:in-

nen und die des Ehe- oder des Lebenspartners zum Personenkreis der nahestehenden 

Personen, insofern sie keine Familienangehörigen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m § 

3 FreizügG/EU sind. 

Zur Definition des Begriffs der Verwandtschaft wurde § 1589 BGB zur Grundlage ge-

nommen. Zu den Verwandten, welche unter den Personenkreis der nahestehenden Per-

sonen fallen, gehören somit u.a. Verwandte in der Seitenlinie wie beispielsweise Ge-

schwister, Onkel und Tanten sowie deren Kinder. Außerdem gehören auch die Verwand-

ten der Ehegatt:innen oder der Lebenspartner und somit die Verschwägerten gemäß  

§ 1590 BGB der Unionsbürger:innen zum anspruchsberechtigten Personenkreis. 50  

 
49 Vgl. Dietz, Ausländer- und Asylrecht, 2021, S. 135, Rn. 288. 
50 Vgl. Anwendungshinweise des BMI, S. 9, Nr. 3.1.5.1. 
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Der Grad der Verwandtschaft ist bei der Prüfung des Nachzugsinteresses im Einzelfall 

zu berücksichtigen51. Der Europäische Gerichtshof verlangt eine spezifische Abhängig-

keit der nahestehenden Personen zu Unionsbürger:innen52. Außerdem ist ein Abhängig-

keitsverhältnis zwischen Erwachsenen nur auf außergewöhnliche Fälle begrenzt, in dem 

der Drittstaatsangehörige in Anbetracht aller Tatsachen keinesfalls vom Unionsbürger:in 

getrennt werden darf 53. Daher begrenzt sich das Einreise- und Aufenthaltsrechts der 

Verwandten und Verschwägerten gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 lit. a FreizügG/EU auf drei 

Aufenthaltsanlässen 54.  

 

Unter den Voraussetzungen werden die im § 3a Abs. 1 Nr. 1 lit. a bis c FreizügG/EU 

genannten Aufenthaltsanlässe verstanden. Die Erfüllung eines Aufenthaltsanlasses ist 

nach der Feststellung der Eigenschaft als Verwandter oder Verschwägerter gemäß § 1 

Abs. 2 Nr. 4 lit. a FreizügG/EU zu prüfen. Der Aufenthaltsanlass tritt somit der Eigen-

schaft als nahestehende Person hinzu 55. 

Bei den Personengruppe der Verwandten im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 4 lit. a Frei-

zügG/EU kann dabei in drei verschiedene Aufenthaltsanlässe unterschieden werden: 

 

❖ Unterhaltsgewährung an den Verwandten  

❖ Führen einer häuslichen Gemeinschaft mit dem Verwandten 

❖ Persönliche Pflege des Verwandten 

4.1.1 Unterhaltsgewährung 

Neben der Eigenschaft als nahestehende Person muss ein wirtschaftliches Abhängig-

keitsverhältnis der nahestehenden Person zu Unionsbürger:innen bestehen56. Dieses 

wirtschaftliche Abhängigkeitsverhältnis besteht gemäß § 3a Abs. 1 Nr.1 lit. a Frei-

zügG/EU, wenn die Unionsbürger:innen dem Verwandten nicht nur vorübergehend, son-

dern mindestens zwei Jahre Unterhalt gewährt haben. 

Für die Anerkennung der Unterhaltsgewährung sind nach § 3a Abs. 1 Nr. 1 lit. a Frei-

zügG/EU folgende Tatbestandsvoraussetzungen zu erfüllen: 

❖ zum Zeitpunkt der erstmaligen Antragstellung 

❖ seit mindestens zwei Jahren nicht vorübergehende 

❖ im Herkunftsland 

 

 
51 Vgl.BT- Drs. 19/21750 v. 19.08.2020, S.37. 
52 Vgl. EuGH, Urt. v. 5.9.2012, Az. C-83/11, Rn. 23.  
53 Vgl. EuGH Urt. v. 08.05.2018, Az. C-82/16, Rn 76.  
54 Vgl. Dietz, Ausländer- und Asylrecht, 2021, S. 135, Rn. 288. 
55 Vgl. Anwendungshinweise des BMI, S. 18, Nr. 4.1.1.6. 
56 Vgl. Dietz, Ausländer- und Asylrecht, 2021, S.135, Rn 288. 
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Von Bedeutung ist darüber hinaus das die Unterhaltszahlung nicht bereits abgeschlos-

sen ist, sondern auch gegenwärtig zum Zeitpunkt der Antragsstellung sowie zur Verlei-

hung des Aufenthaltsrechtes gewährt wird.57 Die zweijährige Unterhaltszahlung und da-

mit die Dauerhaftigkeit der Unterhaltsgewährung geht nicht aus der RL 2004/38/EG her-

vor, liegt aber im Regelungsermessen des Mitgliedsstaates. Durch die zweijährige Un-

terhaltsgewährung soll dem Missbrauch der Norm entgegengewirkt werden. Außerdem 

wird durch die Dauerhaftigkeit das spezifische Abhängigkeitsverhältnis der nahestehen-

den Person zum Unionsbürger:innen nachgewiesen.58  

 

Irrelevant bei der Betrachtung des Abhängigkeitsverhältnisses ist, ob die Unionsbür-

ger:innen während der Unterhaltsgewährung mit der nahestehenden Person bereits ge-

meinsam leben oder mit ihr gemeinsam gelebt haben59. Außerdem ist es nicht von Be-

lang, in welchem Land die nahestehende Person den Unterhalt erhalten hat. In Art. 3 

Abs. 2  it. a RL 2004/38/EG wird von dem Herkunftsland gesprochen. Mit dem Herkunfts-

land ist allerdings jenes gemeint, in dem der Unterhaltsanspruch erworben wurde bzw. 

in welchem die nahestehende Person den Unterhalt erhalten hat. 60 Die Annahme dieser 

Auslegung des Begriffs Herkunftsland passt auch zum Wortlaut der RL 2004/38/EG, die 

die Einheit der Familie wahren und die Freizügigkeit der Unionsbürger:innen unabhängig 

von der Herkunft der Familienangehörigen möchte 61. 

 

Die wirtschaftliche Abhängigkeit der nahestehenden Person von Unionsbürger:innen 

und somit die mindestens zweijährige andauernde Unterhaltsgewährung muss nachge-

wiesen werden. In Betracht kommen hierfür ausschließlich behördliche oder gerichtliche 

Bescheinigungen. Aus den behördlichen oder gerichtlichen Bescheinigungen muss ent-

weder eine Unterhaltspflicht oder die tatsächliche Unterhaltszahlung und deren Dauer 

hervorgehen62. Eine faktische Unterhaltsgewährung reicht somit nicht aus, vielmehr 

muss es sich um einen behördlichen oder gerichtlich festgestellten Unterhaltsanspruch 

bzw. eine festgestellte Unterhaltszahlung handeln. Es muss sich gemäß Art. 10 Abs. 2 

lit. e RL 2004/38/EG um ein „durch die zuständige Behörde des Ursprungs- oder Her-

kunftslands ausgestelltes Dokument, aus dem hervorgeht, dass die Betroffenen vom 

Unionsbürger Unterhalt beziehen“63 handeln. Wenn Zweifel an der Glaubwürdigkeit oder 

 
57 Vgl. Anwendungshinweise des BMI, S. 18, Nr. 4.1.2.1.. 
58 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitgesetzes, 2021, S. 6.  
59 Vgl. Anwendungshinweise des BMI, S. 18, Nr. 4.1.2.1. 
60 Vgl. EuGH, Urt. v. 05.09.2012, Az. C-83/11, Rn. 31 ff . 
61 Vgl. Schlussanträge Generalanwalt v. 27.03.2012 zu Az. C-83/11, Rn. 93.  
62 Vgl. Anwendungshinweise des BMI, S. 18, Nr. 4.1.2.2.. 
63 EuGH Urt. v. 05.09.2012, Az. C-83/11, Rn 30.  
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an der Aussagekraft der Nachweise bestehen, können durch die deutsche Botschaft im 

Herkunftsland der nahestehenden Person Nachfragen gestellt werden. Mittels Nachfra-

gen bei den zuständigen Behörden durch die Botschaft oder Vertrauensanwälte können 

so Zweifel ausgeräumt werden. Eine Verpflichtungserklärung der nahestehenden Uni-

onsbürger:innen wie in § 68 AufenthG für Drittstaatsangehörige kommt auf Grund man-

gelnden Verweises nicht in Frage.64 

Der Antragsteller muss dagelegen, weshalb die Unterhaltsgewährung nicht weiterhin im 

Land der nahestehenden Person bzw. des Verwandten durchgeführt werden kann und 

ein Nachzug zum Unionsbürger:in erfolgen muss. Die Erforderlichkeit des Umzuges zu 

stammberechtigten Unionsbürger:innen ist bei der Unterhaltsgewährung in persönlichen 

und tatsächlichen Mitteln eher erkennbar als bei der reinen Unterhalszahlung. Persönli-

cher und tatsächlicher Unterhalt lässt sich bei räumlicher Trennung gegebenenfalls 

schlechter oder gar nicht gewähren, finanzielle Unterhaltsgewährung kann dagegen un-

abhängig von der Nähe zum Unionsbürger:innen gewährt werden.65 Eine rein finanzielle 

Unterhaltsgewährung kann somit zumeist keine Rechtfertigung für den Nachzug zu Uni-

onsbürger:innen sein, vor allem nicht dann, wenn die Lebensunterhaltungskosten im 

Herkunftsland der nahestehenden Person weitaus niedriger ausfallen als im Aufnah-

memitgliedstaat, hier die Bundesrepublik Deutschland. Mit der Verlegung des Aufent-

halts bzw. des Wohnortes in einen Staat in dem das Preis- und Lebenshaltungsniveau 

deutlich höher ist, würde den Unionsbürger:innen die „Finanzierung“ ihrer nahestehen-

den Person deutlich erschwert werden. Demnach wäre es für den Unionsbürger:innen 

von Vorteil, wenn die nahestehenden Personen im Herkunftsstaat verblieben. In diesem 

Kontext ist zu beachten, dass Unionsbürger:innen den Bedarf der nahestehenden Per-

sonen auch hier durch seine Unterhaltsleistungen decken können und die Unterhaltsge-

währung nicht gänzlich einstellt, da seine Mittel in der Bundesrepublik nicht ausreichen. 

Es ist somit Sorge zu tragen, dass der Unionsbürger:innen auch im Aufnahmemitglied-

staat über ausreichend Mittel verfügen um die nahestehenden Personen zu versorgen, 

so dass es nicht zur Zuwanderung in die Sozialsysteme kommt.66 

4.1.2 Häusliche Gemeinschaft 

Neben des Aufenthaltsanlasses „der Unterhaltsgewährung“ steht gemäß § 3a Abs.1 Nr. 

1 lit. b FreizügG/EU auch nahestehenden Personen die mit Unionsbürger:innen in einer 

häuslichen Gemeinschaft gelebt haben, eine Erleichterung des Einreise- und Aufent-

haltsrechtes zu. Somit kann dies als persönliches Abhängigkeitsverhältnis zu 

 
64 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitsgesetzes, 2021, S.6 
65 Vgl. Dietz, Ausländer- und Asylrecht, S. 136, 2021, Rn 288 
66 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitsgesetzes, 2021, S. 6 
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Unionsbürger:innen ein Aufenthaltsanlass im Sinne des § 3a Abs.1 Nr.1 lit. b Frei-

zügG/EU darstellen67. 

Die nahestehende Person gemäß § 1 Abs. 2 Nr.4 lit. a muss zur Erfüllung der häuslichen 

Gemeinschaft gemäß § 3a Abs. 1 lit. b FreizügG/EU die folgenden Tatbestandsvoraus-

setzungen erfüllen: 

❖ mit dem Unionsbürger:in zusammengelebt haben 

❖ mindestens zwei Jahre lang und 

❖ in dem Staat in der die nahestehende Person zuvor gelebt hat oder lebt 

 

Der Verwandte im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr.4 lit. a FreizügG/EU muss zur Erfüllung der 

Tatbestandsvoraussetzung des § 3a Abs.1 S.1 Nr. 2 lit. b FreizügG/EU mit dem Unions-

bürger:in in häuslicher Gemeinschaft und zwar in ein- und demselben Staat gelebt ha-

ben.68  Auch hier wird wieder der Bezug zu Unionsbürger:innen bewusst. Das Aufent-

haltsrecht kann für den Verwandten nur bestehen, wenn dieser im engen Verhältnis zu 

einem Unionsbürger:in steht. 

Tatbestandsvoraussetzung ist gemäß § 3a Abs. 1 S.1 Nr. 2 FreizügG/EU das Vorliegen 

einer häuslichen Gemeinschaft. Diese wird weder durch die Richtlinie 2004/38/EG noch 

durch den Gesetzesentwurf oder die Anwendungshinweise des BMI näher erläutert. Ge-

mäß § 86 Abs. 3 VVG besteht eine häusliche Gemeinschaft, wenn eine auf Dauer ange-

legte gemeinschaftliche Wirtschaftsführung vorliegt69. Die häusliche Gemeinschaft um-

fasst alle Personen die gemeinsam in einem Haushalt leben 70. Im Folgenden wird davon 

ausgegangen, dass es sich um eine häusliche Gemeinschaft handelt, wenn Unionsbür-

ger:innen mit den nahestehenden Personen in einem Haushalt zusammenleben bzw. 

gelebt haben. Irrelevant ist dabei, in welchem Staat die häusliche Gemeinschaft bestan-

den hat. Es muss sich in diesem Zusammenhang nicht um einen Staat handeln, dessen 

Staatsangehörigkeit der Unionsbürger:innen oder die nahestehende Person besitzt. In-

sofern wird auf das Kapitel 4.1.1 verwiesen.  

Wenn eine häusliche Gemeinschaft in einem Staat bestanden hat, in dem die naheste-

henden Personen leben oder gelebt haben ist im nächsten Schritt die Dauer des Beste-

hens der häuslichen Gemeinschaft zu prüfen. Die häusliche Gemeinschaft muss gemäß 

§ 3a Abs. 1 lit. b FreizügG/EU mindestens zwei Jahre bestanden haben. Geprüft wird 

dabei, ob im Bezugszeitraum von fünf Jahren insgesamt eine Zeit von zwei Jahren 

 
67 Vgl. Dietz, Ausländer- und Asylrecht, S. 136, 2021, Rn. 288. 
68 Vgl. Anwendungshinweise des BMI, S. 19, Nr. 4.1.3.2.. 
69 Vgl. v. Bühren, Häusliche Gemeinschaft, Rz. 304, [zuletzt 30.03.2022]. 
70 Vgl.Günter, häusliche Gemeinschaft [zuletzt 16.03.2022]. 
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häuslicher Gemeinschaft nachgewiesen werden kann. Unterbrechungen des Zusam-

menlebens sind unschädlich, insoweit hierfür ein plausibler Grund vorliegt.  

Ein nachvollziehbarer Grund für die Unterbrechung des Zusammenlebens stellt bei-

spielsweise die Aufnahme eines Beschäftigungsverhältnisses in einem anderen Land 

dar. Bei der Bewertung der Dauerhaftigkeit der Beziehung wird auf den Anlass abge-

stellt, weshalb die häusliche Gemeinschaft aufgegeben wurde. Gab es einen dringenden 

Grund, weshalb die Trennung erfolgte, und soll der Nachzug zur Wahrung der Familien-

einheit durchgeführt werden oder passierte die Trennung auf freiwilliger Basis. Bei einer 

unfreiwilligen Trennung ist der Punkt der Erforderlichkeit eher erfüllt als bei der freiwilli-

gen Trennung. Von Bedeutung ist somit das insgesamt ein Zusammenleben in häusli-

cher Gemeinschaft von insgesamt zwei Jahren nachgewiesen werden kann.71 Die Fest-

legung der Dauer von zwei Jahren dient der Verhinderung eines missbräuchlichen Ge-

brauchs der aufenthaltsrechtlichen Anspruchsgrundlage72. Die Wahl der Voraussetzun-

gen für Art und Dauer der Abhängigkeit liegt im Regelungsermessen der Mitgliedstaaten. 

Durch die getroffene Regelung darf die praktische Wirksamkeit der Regelung der RL 

2004/38/EG nicht verfehlt und der gewöhnlichen Bedeutung muss entsprochen wer-

den73. In Anbetracht der Tatsache, dass die weiteren Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union eine Dauer von sechs Monaten bis fünf Jahren gewählt haben, erscheint eine 

zweijährige Dauer des Abhängigkeitsverhältnisses als angemessen74. 

Durch Unionsbürger:innen und dessen nahestehende Person muss ein behördlicher 

Nachweis erbracht werden, der die sachlichen und zeitlichen Umstände des Zusammen-

lebens offenlegt, um das Bestehen einer häuslichen Gemeinschaft nachzuweisen.75 

Fraglich ist, welche Dokumente oder Nachweise ausreichend bzw. erforderlich sind, um 

die häusliche Gemeinschaft der Unionsbürger:innen und der nahestehenden Personen 

zu belegen. Zum Nachweis der häuslichen Gemeinschaft können beispielsweise Miet-

verträge sowie Grundstücks- oder Wohneigentumskaufverträge dienen. Zusätzlich kom-

men Melderegisterauszüge sowie vergleichbare (Register-)Auszüge in Betracht.76 Zwei-

fel können wie bereits unter dem Aufenthaltsanlass „Unterhaltsgewährung“ beschrieben 

durch die deutsche Auslandsvertretung beseitigt werden77.. Beim Nachzug von Fami-

lienangehörigen reicht es aus, wenn Unionsbürger:innen und die drittstaatsangehörigen 

Familienangehörigen im selben Staat gelebt haben bzw. leben78. Es wird somit anders 

 
71 Vgl. Anwendungshinweise des BMI, S.19, Nr. 4.1.3.4. 
72 Vgl. BT.- Drs. 19/21750 v. 19.08.2020, S. 40.  
73 Vgl. EuGH Urt. v. 05.09.2012, Az. C-83/11, Rn. 40. 
74 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitsgesetzes, 2021, S.6. 
75 Vgl. Dietz, Ausländer- und Asylrecht, 2021, S. 136, Rn. 288. 
76 Vgl. Anwendungshinweise des BMI, S.19, Nr. 4.1.3.3.. 
77 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitsgesetzes, 2021, S. 6. 
78 Vgl. EuGH Urt. v. 16.07.2015, Az. C-218/14, Rn. 54 f. 
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als bei Familienangehörigen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 3 FreizügG/EU ein 

Nachweis über das Bestehen einer häuslichen Gemeinschaft vorzulegen. 

4.1.3 Persönliche Pflege  

Neben den bereits genannten Aufenthaltsanlässen ist der Nachzug oder die Begleitung 

von Unionsbürger:innen auch auf Grund der persönlichen Pflege einer nahestehenden 

Person bzw. eines Verwandten gemäß § 3a Abs. 1 Nr. 1 lit. c FreizügG/EU möglich. 

Voraussetzung für die Verleihung des Rechts auf Einreise und Aufenthalt ist gemäß  

§ 3a Abs. 1 Nr. 1 lit. c FreizügG/EU, dass der Verwandte gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 Frei-

zügG/EU: 

❖ nicht nur vorübergehend 

❖ auf Grund schwerwiegender gesundheitlicher Gründe 

❖ zum Antragszeitpunkt 

❖ auf die persönliche Pflege des Unionsbürger:in 

❖ angewiesen bzw. diese zwingend erforderlich ist 

Zunächst müsste der Verwandte bzw. die nahestehende Person im Sinne des  

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 lit. a FreizügG/EU auf Pflege gemäß § 3a Abs. 1 Nr.1 lit. c FreizügG/EU 

angewiesen sein. Die Notwendigkeit einer persönlichen Pflege durch den Unionsbür-

ger:innen ergibt sich dabei insbesondere aus den gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

physischer und/oder psychischer Art, die einer häuslichen Umsorgung bedingen79.  

 

Als Nachweis für die Notwendigkeit der persönlichen Pflege kommen daher ärztliche 

Bescheinigungen in Betracht welche die benötigte Pflege des Pflegebedürftigen offenle-

gen. Neben ärztlichen Bescheinigungen können Dokumente, die mit dem Schwerbehin-

dertenausweis gemäß § 152 SGB IX vergleichbar sind, als Indiz für die benötigte per-

sönliche Pflege gewertet werden. Bescheinigungen, die nicht von qualifizierten Stelle 

ausgestellt sind, reichen nicht aus, um die Voraussetzung zu erfüllen.80 Das ärztliche 

Attest muss dabei den Ansprüchen des §§ 60a Abs. 2 c,  82 Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 

11 Abs. 5 FreizügG/EU genügen.81 Der Rückgriff auf § 60a Abs. 2 c AufenthG erfolgt 

aus dem Punkt der Gleichbehandlung von anderen Drittstaatsangehörigen sowie dar-

aus, dass diese Anforderungen bereits einen aufenthaltsrechtlichen Standard über den 

§ 60 Abs. 7 AufenthG darstellen 82. Durch den Rückgriff auf § 60a Abs. 2c FreizügG/EU 

wird wiederholt die Stellung der nahestehenden Person der Unionsbürger:innen deutlich 

und die Wirkung der Regelung des § 3a FreizügG/ EU i.V.m. § 11 Abs. 5 FreizügG/EU. 

 
79 Vgl. Anwendungshinweise des BMI, S. 19, Nr. 4.1.4.2.. 
80 Vgl. ebd., S.20, Nr. 4.1.4.3 
81 Vgl. Dietz, Ausländer- und Asylrecht, 2021, S. 136, Rn. 288 
82 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitsgesetzes, 2021, S. 7. 
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Die neue Regelung hat eine Art „Scharnierfunktion“ zwischen dem FreizügG/EU/ EU und 

dem AufenthG bzw. den ausländerrechtlichen Grundlagen. Durch diesen Verweis wird 

die Zwischenstufe der nahestehenden Person bewusst zwischen Privilegierung im eu-

roparechtlichen Sinne und Behandlung als Drittstaatsangehörige im Sinne des Auf-

enthG.  

Neben der Pflegebedürftigkeit ist die Notwendigkeit der Erbringung einer persönlichen 

Pflege zu überprüfen. Es muss geprüft werden, ob und weshalb die Pflege durch den 

Unionsbürger:in durchgeführt werden muss. Zur Erfüllung dieses Tatbestands muss 

nicht die gesamte Pflege durch den Unionsbürger:in wahrgenommen werden. Vielmehr 

muss ein Grund, vorliegen weshalb die Pflege durch bzw. in der Nähe des Unionsbür-

ger:in durchgeführt werden muss. Bei der Notwendigkeit der Pflege der nahestehenden 

Person in der Nähe der Unionsbürger:in wird dabei insbesondere auf die psychische 

Erforderlichkeit abgestellt. Wenn ein solcher Grund vorliegt, reicht die Übernahme der 

Kosten und die Organisation der Pflege aus, um die Voraussetzung der persönlichen 

Pflege zu erfüllen. Unerheblich bei der Prüfung ist dabei, ob die Pflege in der Bundesre-

publik Deutschland besser durchgeführt werden kann als in anderen Staaten, zumindest 

kann dies nicht alleiniger Grund für den Nachzug des Verwandten i.S.d. § 3a Abs.1 Nr. 

1 lit. c FreizügG/EU sein.83 

Voraussetzung des Nachzugs auf Grund persönlicher Pflege des Verwandten ist dabei, 

dass die Pflege durch den Unionsbürger:innen nicht nur vorübergehend wahrgenommen 

wird. Es muss sich um eine dauerhafte Pflegebedürftigkeit handeln.84 Die Voraussetzung 

der Dauerhaftigkeit der Gründe soll den Missbrauch der Norm vermeiden85. Fraglich ist 

ab wann die Pflege nicht vorübergehender Natur ist. Ein Indiz für eine längerfristig be-

nötigte Pflege bzw. ein Indiz für die nicht vorübergehende Art ist, dass die Pflege ver-

mutlich mindestens zwei Jahre zur Besserung oder Erhaltung des Gesundheitszustands 

benötigt wird. Die Erfolgsaussichten der Prognose schließen nicht aus, dass die Voraus-

setzungen der Dauerhaftigkeit erfüllen sind, wenn die Pflege ca. zwei Jahre zu erbringen 

sein wird. Unerheblich ob sich der Gesundheitszustand danach oder währenddessen 

verbessert. Es geht vielmehr darum, dass der Tatbestand der persönlichen Pflege durch 

den Unionsbürger:in erfüllt wird.86 

4.1.4 Vollzugsprobleme 

Fraglich ist, ob Unterbrechungen des Zeitraumes und die Wiederaufnahme der Unter-

haltszahlung der Erfüllung der Voraussetzung gemäß § 3a Abs. 1 Nr. 1 lit. a FreizügG/EU 

 
83 Vgl. Anwendungshinweise des BMI, S.20, Nr. 4.1.4.4..  
84 Vgl. Dietz, Ausländer- und Asylrecht, 2021, 2021, S. 136, Rn. 288 
85 Vgl. Referentenentwurf des BMI v. 08.04.2020 S.34.  
86 Vgl. Anwendungshinweise des BMI, S. 20, Nr. 4.1.4.5.. 
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entgegenstehen. Gemäß der gesetzlichen Regelung in § 3a Abs. 1 Nr.1 lit. a Frei-

zügG/EU muss der Unterhalt mindestens zwei Jahre gewährt werden. Auch die Anwen-

dungshinweise des BMI verweisen unter Nummer 4.1.2.3 lediglich darauf, dass der Un-

terhalt bei erstmaliger Antragstellung mindestens zwei Jahre bestehen muss und nicht 

lediglich vorübergehend erfolgt87. Unklar ist daher, ob eine Unterbrechung der Unter-

haltsgewährung der Erfüllung der Voraussetzung entgegensteht, wenn beispielsweise 

ein Verwandter ein Jahr lang zahlt, drei Monate unterbricht und danach wieder ein Jahr 

lang Unterhalt zahlt.  

Beispielsweise kann beim Aufenthaltsanlass „häusliche Gemeinschaft“ (näheres unter 

Kapitel 4.1.2) die häusliche Gemeinschaft unterbrochen und später fortgesetzt werden. 

Es muss lediglich in einem Bezugszeitraum von fünf Jahren ein Zusammenleben von 

zwei Jahren nachgewiesen werden und ein nachvollziehbarer Grund für die Unterbre-

chung vorliegen. Eine solche Regelung ist aus den Anwendungshinweisen heraus für 

die Unterhaltsgewährung nicht ersichtlich.88 Angelehnt an diese Regelung könnte dies 

für die Unterhaltsgewährung auch übernommen werden. Wichtig ist in diesem Kontext, 

dass insgesamt eine Zeit von mindestens zwei Jahren nachgewiesen wird und die Zah-

lung zur Antragstellung besteht. Zusätzlich müssten angelehnt an die Regelung zur 

häuslichen Gemeinschaft nachvollziehbare Gründe bzw. ein nachvollziehbarer Grund 

für die Unterbrechung vorliegen89, beispielsweise der vorübergehende Verlust des Ein-

kommens auf Grund einer Kündigung. In Anlehnung an die Anwendungshinweise zur 

häuslichen Gemeinschaft müsste ein Bezugszeitraum festgelegt werden für den nach-

gewiesen werden kann, dass die Abhängigkeit besteht und diese auch dauerhaft ist. Die 

Länge des Bezugszeitraumes könnte im Bezug auf die Unterhaltsgewährung von min-

destens zwei Jahren auf drei Jahre festgelegt werden. In diesem Fall ist immer noch von 

einer dauerhaften Zahlung und einer Abhängigkeit der nahestehenden Person auszuge-

hen.   

Fraglich ist, ob diese Auslegung zum Begriff der „Erleichterung“ passt. Zum einen dürfen 

Unionsbürger:innen nicht in ihrer Freizügigkeit behindert werden, was bei einer zu stren-

gen Auslegung der Richtlinie der Fall sein könnte, andererseits soll der Mitgliedsstaat 

sich vor dem Missbrauch und der Belastung der Sozialsysteme schützen können. Da die 

Regelung in Anlehnung an die Anwendungshinweise des BMI zur häuslichen Gemein-

schaft erfolgen würde, ist davon auszugehen, dass dem Begriff der Erleichterung des 

Aufenthalts gemäß der RL 2004/38/EG Rechnung getragen wird.  

 
87 Vgl. Anwendungshinweise des BMI, S.19 , Nr. 4.1.2.3. 
88 Vgl. ebd., S. 19, Nr. 4.1.3.4. 
89 Vgl. ebd., S.19, Nr. 4.1.3.4.. 
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Fraglich ist außerdem, ob der Ausschluss der faktischen Unterhaltsgewährung dem Frei-

zügigkeitsgedanken entgegensteht oder ob dies im Sinne der Richtlinie 2004/38/EG, 

welche den Nachzug von sonstigen Familienangehörigen nur erleichtern soll, richtlinien-

konform ausgelegt ist.  

Ein konstruiertes aber trotz allem denkbares Beispiel für eine faktische Unterhaltsge-

währung wäre beispielsweise, dass eine französische EU-Bürgerin einen im Entzug be-

findlichen drittstaatsangehörigen Bruder hat. Ein Anspruch auf Unterhaltsgewährung 

durch seine Schwester besitzt er nicht. Er ist aber auf Unterhaltsgewährung in Form von 

Sachen und Lebensmitteln sowie der Miete seiner Wohnung angewiesen, die seine 

Schwester für ihn, als Unterhalt, zahlt.  Die Unterhaltszahlung besteht bereits über drei 

Jahre dauerhaft. Außerdem ist er auf Grund seines engen Verhältnisses zu seiner 

Schwester und seines Drogen- und den damit bestehenden Geldproblem auf die Nähe 

seiner Schwester angewiesen,  da sie ihm bei der Begleitung seines Entzugs unterstützt. 

Diese bekommt ein Jobangebot in Deutschland und würde Ihren Bruder gern nach 

Deutschland mitnehmen, andernfalls wäre sie in Ihrem Freizügigkeitsrecht behindert und 

ihr Bruder würde mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder abhängig werden. Da es aber be-

hördlich und gerichtlich keine Bescheinigung über die Unterhaltsgewährung gibt könnte 

sie nicht mit ihm in die Bundesrepublik Deutschland einreisen und im Bundesgebiet auf-

halten.   

Um diese Fragestellung klären zu können, kann auf die Regelungen zu den Familienan-

gehörigen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m § 3 FreizügG/EU und der dazugehörigen Allge-

meinen Verwaltungsvorschrift zurückgegriffen werden. Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 lit. c-d 

können Familienangehörige in gerade aufsteigender Linie dem Unionsbürger:in nach-

ziehen, wenn er dieser Person Unterhalt gewährt.  Dabei muss die Unterhaltsleistung 

gemäß der Nr. 3.2.2.1  der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften des FreizügG/EU tat-

sächlich erfolgen, eine gerichtliche oder behördlich festgelegte Bescheinigung darüber 

bzw. eine behördlich oder gerichtlich angeordnete Unterhaltsleistung ist dabei nicht nö-

tig. Von Bedeutung in diesem Zusammenhang ist lediglich, ein tatsächliches Abhängig-

keitsverhältnis, welches den materiellen Unterhalt des Familienangehörigen sicherstellt. 

Auch hier ist von Bedeutung, dass das Abhängigkeitsverhältnis über längere Zeit und 

nicht nur der Wille der Unterhaltszahlung besteht, sondern über eine gewisse Zeit Un-

terhalt geleistet wird.   

Personen denen vom stammberechtigten Unionsbürger:in Unterhalt gewährt wird, wel-

che aber nicht unter den Begriff der Familienangehörigen gemäß Art. 2 Abs. 2 RL 

2004/38/EG  fallen, soll die Einreise und der Aufenthalt nach Maßgabe der innerstaatli-

chen Rechtsvorschriften erleichtert werden gemäß Art. 3 Abs. 2 Lit. a RL 2004/38/EG.  

Da die Angehörigen des EU-Bürger:in welche nicht Familienangehörige sind im Sinne 
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des Art. 2 Abs. 2 Richtlinie 2004/38/EG lediglich der Aufenthalt erleichtert werden soll 

kann hier die Aufforderung/ Forderung von gerichtlichen und behördlichen Bescheini-

gungen von Unterhaltszahlungen als rechtskonform ausgelegt werden. Sie sind/ sollen 

nicht den Familienangehörigen gleichgestellt werden. Daher ist die hohe Anforderung an 

die Einreise und des Aufenthalts auf Grund des Sinns und Zwecks der Regelung ge-

rechtfertigt. 

Problematisch ist bei der faktischen Unterhaltsgewährung außerdem die Prüfung bzw. 

die Nachweisbarkeit. Das Arbeiten und die Entscheidung über den Aufenthalt von nahe-

stehenden Personen durch die Ausländerbehörde würde maßgeblich erschwert werden.  

Für die Verwandten welche unter § 3a Abs. 1 Nr.1 lit. b -c FreizügG/EU fallen sind keine 

Vollzugsprobleme ersichtlich. 

 

4.2 Kinder unter Vormundschaft oder in Pflegekindverhältnis 

Neben der Personengruppe der Verwandten und Verschwägerten ist das Recht auf Auf-

enthalt auch für ledige Kinder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und 

die unter Vormundschaft oder in einem Pflegekindverhältnis zu Unionsbürger:innen ge-

mäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 lit. b FreizügG/EU stehen, eröffnet worden. Nähere Regelungen 

zur Ausgestaltung des Rechtsverhältnisses finden sich in § 3a Abs. 1 Nr. 2 Frei-

zügG/EU.90 

Die Einführung dieser gesetzlichen Anspruchsgrundlage erfolgte auf Grund des Urteils 

„SM- Enfant placé sous kafala algérienne“, „Kafala“ (C-129/18), des Europäischen Ge-

richtshofes vom 26. März 2019. Demnach ist Kindern, die auf Dauer mit einem Unions-

bürger:in zusammenleben werden und unter dessen Vormundschaft oder in einem Pfle-

gekindverhältnis zu diesem stehen der Aufenthalt zu erleichtern.91 Von der neuen ge-

setzlichen Regelung sind somit auch Kinder erfasst denen ein Abstammungsverhältnis, 

unerheblich ob rechtlicher oder biologischer Natur, zum Unionsbürger:in fehlt. Es handelt 

sich anders als bei der Adoption oder des biologischen Abstammungsverhältnisses nicht 

um Verwandte in gerader absteigender Linie gemäß Art. 2 Nr. 2 Lit. c RL 2004/38/EG. 

Somit scheidet ein Aufenthaltsrecht auf Grund der Eigenschaft als Familienangehörige 

aus 92. Demnach fallen Kinder unter Vormundschaft oder in einem Pflegekindverhältnis 

in den Bereich der „sonstigen Familienangehörigen“ gemäß Art. 3 Abs. 2 RL 2004/38/EG 

93. 

 
90 Vgl. Anwendungshinweise des BMI, S.20, Nr. 4.1.5.1.. 
91 Vgl. BT- Drs. 19/21750 v. 19.08.2020, S.40. 
92 Vgl. EuGH Urt. v. 26.03.2019, Az. C-129/18, Rn. 54, 56.  
93 Vgl. ebd., Rn. 57. 
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Die Vormundschaft, rechtlich geregelt in den §§ 1773–1895 BGB, umfasst die gesamt-

heitliche Wahrnehmung der Personen- und Vermögenssorge des Mündels (= Kindes). 

Bei der Pflegschaft, rechtlich geregelt in den §§ 1909-1921 BGB, wiederum wird nur ein 

Teil des Sorgerechts des Kindes übernommen.94 Bei der vorliegenden Betrachtung han-

delt es sich allerdings um ausländische Vormundschaften und Pflegekindverhältnisse. 

Daher ist die nationale Regelung zu Vormundschaft und Pflegschaft der Bundesrepublik 

Deutschland nicht rechtsidentisch und somit nur eingeschränkt anwendbar. Abzustellen 

ist bei der Bewertung der Vormundschaft oder der Pflegeverhältnisse insbesondere da-

rauf ob der Unionsbürger:in oder sein Ehegatte bzw. Lebenspartner dem Kind Unterhalt 

zahlt und die Erziehung und den Schutz des Kindes übernimmt. Die Verpflichtung muss 

auf Grundlage des Rechts des Herkunftsstaates eingegangen worden sein.95  

Voraussetzung für die Verleihung des Rechts auf Aufenthalt ist gemäß § 3a Abs. 1 Nr.2 

FreizügG/EU, dass die nahestehende Person gemäß § 1 Abs.2 Nr.4 FreizügG/EU 

• mit dem Unionsbürger:in  

• im Bundesgebiet für längere Zeit 

• in familiärer Gemeinschaft 

• zusammenlebt und 

• vom Unionsbürger:in abhängig ist. 

 

Erheblich für die Begründung des Aufenthaltsrechts des Minderjährigen ist das ange-

strebte Zusammenleben in der Bundesrepublik Deutschland. Unerheblich ist dabei, ob 

bereits vorher Unterhalt gewährt wurde oder eine familiäre Gemeinschaft im Sinne des 

Zusammenlebens geführt wurde.96 Die Begründung des Pflegekindverhältnisses bzw. 

der Vormundschaft erfolgt durch gerichtliche oder behördliche Entscheidungen des Her-

kunftsmitgliedstaates oder des Drittstaates. Die Ernsthaftigkeit und Dauerhaftigkeit der 

Beziehung kann demnach durch die behördlichen und gerichtlichen Bescheinigungen 

nachgewiesen werden. Wichtig für die Begründung ist, dass das Verhältnis auch in der 

deutschen Rechtsordnung rechtlich anerkannt wird.97 

Damit das Einreise- und Aufenthaltsrecht für Kinder unter Vormundschaft oder in einem 

Pflegekindverhältnis nicht unnötig erschwert wird, wird die gerichtliche oder behördliche 

Entscheidung des Herkunftsstaates ohne weitere Überprüfung als rechtmäßig hinge-

nommen.  Damit diese Regelung jedoch trotz der Erleichterung nicht missbraucht wird, 

 
94Vgl. Schwab u. Arnorld, Vormundschaft/Pflegschaft, [zuletzt 30.03.2022] 

95 Vgl. EuGH, Urt. v. 26.03.2019, Az. C-129/18, Rn. 59 . 
96 Vgl. Anwendungshinweise des BMI, S.20, Nr. 4.1.5.2. 
97 Vgl. ebd., S. 21, Nr. 4.1.5.3.. 
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muss sowohl die Abhängigkeit vom Kind zum Unionsbürger:in als auch die Perspektive 

des Kindes im Aufnahmemitgliedstaat bewertet werden.98 

Im Weiteren muss das Kind, welches unter Vormundschaft gestellt ist oder in einem 

Pflegekindverhältnis zum Unionsbürger:in steht abhängig vom Unionsbürger:in sein ge-

mäß § 3a Abs. 1 Nr. 2 FreizügG/EU. Berücksichtigt wird bei der Bewertung sowohl die 

emotionale als auch die tatsächliche Abhängigkeit sowie das Alter, der Entwicklungs-

stand und der rechtliche oder wirtschaftliche Einfluss der Vormünder/ Pflegeeltern auf 

das Kind99. Abgestellt wird bei der Entscheidung unter anderem auf die gemeinsam ver-

brachte Zeit, die Rolle der Vormünder bzw. Pflegeeltern zu dem Mündel sowie auf die 

Qualität der Beziehung. Denn wo familiäre Bindung besteht ist diese zu gestatten und 

rechtlicher Schutz zu gewähren, die die Eingliederung des Kindes in seine Familie er-

möglicht.100  

Die freizügigkeitsberechtigten Pflegeeltern dürfen nicht dazu gezwungen werden, im 

Herkunftsland des Kindes verbleiben zu müssen, um für das Kind zu sorgen.101 Zu be-

achten ist in diesem Kontext sowohl die Achtung des Familien- und Privatlebens nach 

Art. 7 GrCH aber auch der Anspruch auf Schutz und Fürsorge des Kindes gemäß Art. 

24 Abs. 1 GrCH. Das Wohl des Kindes ist durch öffentliche und private Stellen zu be-

rücksichtigen (Art. 24 Abs. 2 GrCH)102 Die emotionale und tatsächliche Abhängigkeit 

muss gegen die Gefahr des Missbrauchs, der Ausbeutung und des Menschenhandels 

abgewogen werden.103 Bei der Entscheidung der zuständigen nationalen Behörden sind 

demnach alle aktuellen und relevanten Tatsachen des Einzelfalls unter Berücksichtigung 

aller Interessen vor allem die Interessen des Kindes zu betrachten.104  

Zusammenfassend sind zum Nachweis der Vormundschaft und Pflegschaft sowohl be-

hördliche und gerichtliche Bescheinigungen als auch Nachweise für ein Abhängigkeits-

verhältnis des Kindes zum Unionsbürger:in benötigt. Falls Zweifel an den Nachweisen 

vorliegen können diese, wie in den Fällen der Personengruppe der Verwandten, durch 

die Nachfrage deutscher Botschaften bzw. Auslandsvertretungen in dem jeweiligen Her-

kunftsstaat geklärt werden. 

 

Der Unionsbürger:in soll gemäß § 3a Abs. 1 Nr. 2 FreizügG/EU mit dem Kind, welches 

unter seiner Vormundschaft oder in seiner Pflegschaft steht, für längere Zeit in familiärer 

 
98 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitsrgesetzes, 2021, S. 7 
99 Vgl. Dietz, Ausländer- und Asylrecht, 2021, S. 137, Rn. 288. 
100 Vgl. EuGH Urt. v. 26.03.2019, Az. C-129/18, Rn 66 
101 Vgl. ebd. Rn. 72. 
102 Vgl. ebd., Rn 67,71. 
103 Vgl. ebd., Rn. 70. 
104 Vgl. ebd., Rn 68 
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Gemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland leben. Die  Vormünder oder Pflegeel-

tern müssen in der Bundesrepublik ein tatsächliches Familienleben anstreben und zu-

künftig auch für längere Zeit führen105. Von einer längeren Zeit kann bei einer Dauer von 

ca. einem Jahr ausgegangen werden. Die Annahme eines Jahres folgt dabei dem 

Grundsatz, dass zwischen dem Kind welches unter Vormundschaft oder in einem Pfle-

geverhältnis zum Unionsbürger:in steht, ein tatsächliches und emotionales Abhängig-

keitsverhältnis vorliegen muss. Je kürzer die Zeit ist, bis das Kind die Volljährigkeit er-

reicht und die Vormundschaft bzw. das Pflegeverhältnis endet, desto unwahrscheinlicher 

ist das Abhängigkeitsverhältnis, da das Kind bereits in seinem Herkunftsstaat selbstän-

dig geworden sein könnte. Das Abhängigkeitsverhältnis zum Unionsbürger:in muss ex-

klusiv sein. Das bedeutet, das Abhängigkeitsverhältnis zum Unionsbürger:in muss al-

leinstehend sein. Wenn beispielsweise im Herkunftsstaat bereits ein Vormund für das 

Kind existiert oder das Kind in einer Pflegefamilie untergebracht ist, muss eine Begrün-

dung erfolgen, weshalb das Kind nicht in dieser Pflegefamilie bzw. unter dieser Vor-

mundschaft weiterhin leben kann. Mit dem Herausnehmen des Kindes aus den gewohn-

ten Verhältnissen gehen Gefühle der Entwurzelung und Entfremdung einher, die ge-

rechtfertigt sein müssen.106 

4.3 Lebensgefährten 

Die Personengruppe der Lebensgefährten wurde mit in den Geltungsbereich der nahe-

stehenden Personen aufgenommen. Die Lebensgefährten wurden unter § 1 Abs. 2 Nr. 

4 lit. c FreizügG/EU als nahestehende Personen geregelt. Die Regelung der Personen-

gruppe der Lebensgefährten dient zur Umsetzung des Art. 3 Abs. 2 Satz 1 lit. b der RL 

2004/38/EG. Auf Grund der Novellierung sind nunmehr Personen zum Nachzug oder 

Begleitung der Unionsbürger:innen berechtigt welche eine lang andauernde Partner-

schaft mit diesen führen, die aber auf Grund des Mangels einer staatlichen Anerkennung 

der Partnerschaft nicht unter den Ehegattennachzug bzw. -begleitung fallen.107 Es wird 

insofern gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 lit. c FreizügG/EU von einer glaubhaft dargelegten, auf 

Dauer angelegten Gemeinschaft zu der Person gesprochen, welche keine weitere Le-

bensgemeinschaft gleicher Art zulässt. Zusätzlich darf es sich bei der eben genannten 

Gemeinschaft weder um eine Lebenspartnerschaft, noch um eine Ehe mit der Person 

handeln. Der Begriff des Lebensgefährten weicht von dem in der Richtlinie genannten 

Begriff des Lebenspartners in Art. 3 Abs. 2 lit. b RL 2004/38/EG ab. Grund hierfür ist die 

Verwendung der Bezeichnung des Lebenspartners im Lebenspartnerschaftsgesetz 

(LPartG). Die Bezeichnung ist somit rechtlich vorbelegt und darf zur Vorbeugung von 

 
105 Vgl. EuGH Urt. v. 26.03.2019, Az. C-129/18, Rn. 71 
106 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitsgesetzes, 2021, S. 7 f.. 
107 Vgl. BT.-Drs. 19/21750 v. 19.08.2020, S. 38. 
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Missverständnissen in diesem Kontext nicht verwendet werden. Vielmehr müssen zur 

Rechtsklarheit und Verständlichkeit die Begriffe voneinander abgegrenzt werden.108 Da-

her wurde in der gesetzlichen Erweiterung des Personenkreises der Begriff des Lebens-

gefährten verwendet. Der Begriff des Lebensgefährten findet sich in § 2 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 3 des SÜG wieder und wird dort in ähnlichem Kontext gebraucht wie in Art. 3 Abs. 2 

lit. b RL 2004/38/EG.109Zur Feststellung, ob es sich um Lebensgefährten im Sinne des § 

1 Abs. 2 Nr. 4 lit. c FreizügG/EU i.V.m. § 3a Abs. 1 Nr. 3 FreizügG/EU handelt, muss 

zwingend eine Einzelfallbetrachtung vorgenommen werden. Die Notwendigkeit/ Pflicht 

einer Einzelfallbetrachtung ergibt sich bereits aus Art. 3 Abs. 2 RL 2004/38/EG.110 

 

Voraussetzung für den Nachzug von Lebensgefährten ist das Bestehen einer dauerhaf-

ten Beziehung. Die Dauerhaftigkeit der Beziehung kann nicht ausschließlich durch Vor-

liegen einer gemeinsamen Meldeanschrift verwirklicht werden. Grund hierfür ist, dass in 

diesem Fall auch einfache Mitbewohner: innen unter den Tatbestand der Lebensgefähr-

ten fallen und somit auch ein Recht auf Aufenthalt erreichen könnten. Die Erleichterung 

des Aufenthalts richtet sich aber nicht an „bloße“ Mitbewohner: innen sondern an Perso-

nen mit einer dauerhaften Beziehung.111 

Jedoch kann das Wohnen unter derselben Wohnanschrift bzw. Meldeadresse bereits 

ein erster Anhaltspunkt für die Dauerhaftigkeit der Beziehung von Unionsbürger:innen 

zu Lebensgefährten sein. Das Unterhalten eines gemeinsamen Haushaltes spricht zu-

sätzlich für die Dauerhaftigkeit der Beziehung, ist aber allein nicht ausreichend um ein 

Recht auf Aufenthalt begründen zu können.112 

Wie bereits erwähnt, ist der Begriff des Lebensgefährten des § 1 Abs. 2 Nr. 4 lit. c Frei-

zügG/ EU an den Begriff des § 2 Abs. 2 Nr. 3 SÜG angelehnt. Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 

SÜG handelt es sich bei Lebensgefährten um volljährigen Partner mit dem die betroffe-

nen Personen in einer auf Dauer angelegte Gemeinschaft lebt Voraussetzung für die 

Erfüllung des Tatbestands Lebensgefährte ist somit eine auf Dauer angelegte Gemein-

schaft. 

 

4.3.1 auf Dauer angelegte Gemeinschaft 

Auf Dauer angelegt bedeutet nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts113 in diesem Zusammenhang: „ [...] eine zwischen zwei Personen gleich welchen 

Geschlechts bestehende Lebensgemeinschaft, die keine weitere Lebensgemeinschaft 

 
108 Vgl. Anwendungshinweise des BMI, S.9, Nr. 3.1.5.4.1.2.. 
109 Vgl. BT.- Drs. 19/21750 v. 19.08.2020, S. 38. 
110 Vgl. Anwendungshinweise des BMI, S.9, Nr. 3.1.5.3.1.3.. 
111 Vgl. BT.-Drs. 19/21750 v. 19.08.2020, S. 38. 
112 Vgl. ebd., S. 38. 
113 Vgl. BVerfG vom 17. November 1992 Rn 114, 1  BvL 8/87, BVerfGE 87, 234, 264 
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gleicher Art zulässt, sich durch innere Bindungen auszeichnet, die ein gegenseitiges 

Einstehen der Personen in Not- und Wechselfällen des Lebens begründen, also über die 

Beziehungen zueinander in eine reinen Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft hinaus-

geht.“ 114. Ein wichtiger Anhaltspunkt für das Bestehen der dauerhaften Gemeinschaft ist 

somit das Unterhalten einer gemeinsamen Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft. Das ge-

trennte Wirtschaften in einzelnen Bereichen schließt dabei nicht die auf Dauer angelegte 

Gemeinschaft aus.115 

Von Bedeutung bei der Betrachtung einer auf Dauer angelegten Gemeinschaft ist, dass 

die Partner bereit sind für den jeweils anderen einzustehen. Das gegenseitige füreinan-

der Einstehen bezieht sich dabei vor allem auf den persönlichen, kann sich aber auch 

auf den finanziellen Bereich erstrecken.116 

 

4.3.2 Ausschließlichkeit 

Weiterführend wird in der Legaldefinition des § 1 Abs. 2 Nr. 4 FreizügG/EU angespro-

chen, dass die auf Dauer angelegte Gemeinschaft keine weitere Lebensgemeinschaft 

zulässt. Zur Begleitung von Unionsbürger:innen oder zum Nachzug ist demnach immer 

nur eine Person im Sinne der Partnerschaft berechtigt. Wenn der Unionsbürger:in bereits 

in Ehe oder Lebenspartnerschaft lebt, ist demnach ausgeschlossen, dass eine andere 

Person die Eigenschaft als Lebensgefährten im Sinne des FreizügG/EU erfüllen kann. 

Es fehlt am Tatbestand der Ausschließlichkeit. Weiterführend kann der stammesberech-

tigte Unionsbürger:in immer nur einen Lebensgefährten haben, mehrere Lebensgefähr-

ten sind auch bei der Erfüllung der weiteren Voraussetzungen, in Ermangelung der Vo-

raussetzung der Ausschließlichkeit, ausgeschlossen. Hinsichtlich des Ausschlusses 

mehrerer Lebensgemeinschaften wird auf die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum 

Aufenthaltsgesetz verwiesen. Demnach gehören nach Nummer 27.1.6 Mehrehen eines 

Ausländers und dessen Ehegatte nicht zum schutzwürdigen Personenkreis des Art. 6 

GG. Dies findet auch Anwendung/ bezieht sich auch auf die Gemeinschaft der Lebens-

gefährten.117 

 

4.3.3 Glaubhaft dargelegt 

Die auf Dauer angelegte Gemeinschaft muss zudem glaubhaft dargelegt werden. Von 

einer glaubhaft dargelegten Gemeinschaft wird gesprochen, wenn genügend Dokumen-

tation vorliegt, die darauf schließen lässt bzw. belegt, dass es sich um eine auf Dauer 

angelegte Gemeinschaft handelt. Der Nachweis einer amtlichen Bescheinigung ist dabei 

 
114 Vgl. Anwendungshinweise des BMI, S.11, Nr. 3.1.5.3.2.3.. 
115 Vgl. BT.-Drs. 19/21750 v. 19.08.2020, S. 38. 
116 Vgl. Anwendungshinweise des BMI, S.11, Nr. 3.1.5.3.2.4.. 
117 Vgl. ebd., S.10, Nr. 3.1.5.3.2.1. 
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nicht erforderlich, vielmehr sind bestimmte Kriterien zu erfüllen welche in der Gesamt-

schau der Dokumentation den Schluss einer auf Dauer angelegten Gemeinschaft ziehen 

lassen.118 Um die Ernsthaftigkeit und Dauerhaftigkeit der Gemeinschaft zu Lebensge-

fährten glaubhaft darzulegen, gibt es verschiedenste Möglichkeiten. 

 

4.3.4 Nachweise 

Es wird bei der Bewertung der Nachweise in unerhebliche Gesichtspunkte, Anhalts-

punkte, selbst erstellte Belege sowie geeignete Belege unterschieden. 

Anhaltspunkte für eine auf Dauer angelegte Gemeinschaft kann das Bestehen einer 

Wirtschafts- und Bedarfsgemeinschaft für eine Zeitspanne von zwei Jahren sein. Unter 

bestimmten Voraussetzungen kann jedoch auf ein kürzeres Zusammenleben abgestellt 

werden, wenn andere Tatsachen das Bestehen der Lebensgemeinschaft nachweisen.119 

Weiterführend kann das Teilen von gemeinsamen Kosten ein Anhaltspunkt für das Be-

stehen einer solchen Gemeinschaft sein. Beispielsweise die Übernahme der Miete durch 

den Lebensgefährten eins und das Übernehmen der laufenden Kosten wie beispiels-

wiese Wasser- und Heizungskosten durch Lebensgefährten zwei.120 Bei der Glaubhaf-

tigkeit wird vor allem auf die wirtschaftliche aber auch finanzielle Verflechtung der Per-

sonen eingegangen. Es gelten Nachweise die eine wirtschaftliche und finanzielle Ver-

flechtung der Personen darlegen, als Indizien für eine auf Dauer angelegte Gemein-

schaft. Unerheblich dagegen sind gemeinsame Fotografien, Aussagen der Familie und 

Freunde sowie die emotionale und intime Verbundenheit zwischen den beiden Perso-

nen.  

Abbildung 4.3-1: Nachweise für eine auf Dauer angelegte Gemeinschaft121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
118 Vgl. Anwendungshinweise des BMI., S.10, Nr. 3.1.5.3.2.2. 
119 Vgl. ebd., S.11, Nr. 3.1.5.3.3.1. 
120 Vgl. ebd., S.11, Nr. 3.1.5.3.3.2. 
121 Vgl. Anwendungshinweise des BMI, S. 13 ff. 
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Das Vorliegen eines der Merkmale bzw. der Nachweis dessen führt dabei nicht unmit-

telbar dazu, dass die Gemeinschaft glaubhaft dargelegt wurde. Wiederum führt auch das 

Nicht-Erfüllen einer Voraussetzung nicht zum sofortigen Ausschluss des Bestehens die-

ser Gemeinschaft. Bei der Bewertung wird auf die gesamtheitliche Betrachtung abge-

stellt. Es ist daher nicht unbedingt erheblich, dass jeder Punkt erfüllt ist. Im Gesamtbild 

muss die Einzelfallbetrachtung zu dem Schluss kommen, dass es sich um eine auf 

Dauer angelegte Gemeinschaft handelt. 122 Die Lebensgefährten haben eine höhere Be-

weislast zur Dauerhaftigkeit und Ausschließlichkeit ihrer Partnerschaft zu leisten als 

Ehegatt:innen oder Lebenspartner:innen.123 

 
4.3.5 Vollzugsproblem 

Problematisch ist die Wahl der Kriterien, nach denen die zuständige Behörde im Einzel-

fall entscheiden soll, ob die Eigenschaft des Lebensgefährten im Sinne des § 1 Abs. 2 

Nr. 4 lit. c i.V.m § 3a Abs. 1 Nr. 3 FreizügG/EU vorliegen. Es handelt sich hier vor allem 

um qualitative Kriterien, die durch die zuständige Behörde zu beurteilen sind124. Durch 

die Wahl der rein qualitativen Kriterien in der gesetzlichen Grundlage ist für den Rechts-

anwender nicht ersichtlichem, ab wann eine solche Lebensgemeinschaft auf Dauer an-

gelegt ist. Gerade weil es einer Lebensgemeinschaft an Förmlichkeit fehlt und die Be-

ziehung zur nahestehenden Person somit sofort beendet werden kann, wäre die Festle-

gung eines Zeitrahmens sinnvoll der zumindest die Wahrscheinlichkeit nach Bestand der 

auf Dauer angelegten Gemeinschaft in der Zukunft berücksichtigt. Denn aus Mangel der 

rechtlichen Verbundenheit müssen die Lebensgefährten nicht gegenseitig füreinander 

einstehen, wie es im Falle einer Scheidung der Fall ist125. In den Anwendungshinweise 

des BMI wird zum ersten Mal klargestellt, dass ein Anhaltspunkt für eine solche Lebens-

gemeinschaft ein zweijähriges Bestehen ist. Jedoch kann auch auf eine kürzere Zeit-

spanne abgestellt werden, wenn weitere Voraussetzungen vorliegen die dies rechtferti-

gen. Auf Grund des erheblichen Ermessenspielraumes ist es für die zuständige Behörde 

schwierig festzustellen, ob es sich um eine Lebensgemeinschaft im Sinne dieses Geset-

zes handelt. Daher wäre die Festlegung einer Zeitspanne bzw. einer Dauer des Beste-

hens der Partnerschaft in der Vergangenheit zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

sinnvoll. Eventuell könnte die Dauer direkt in der Norm verankert werden, wie es bei-

spielsweise bei der Personengruppe der Verwandten geregelt ist § 3a Abs. 1 Nr. 1 lit. a 

und b FreizügG/EU. Neben der Überprüfung der Dauer würden die qualitativen Kriterien 

weiter zu prüfen sein. Dabei könnte der Regelzeitraum von mindestens einem Jahr 

 
122 Vgl. Anwendungshinweise des BMI, S. 10, Nr. 3.1.5.3.2.5.. 
123 Vgl. Dietz, Ausländer- und Asylrecht, 2021, S. 137, Rn. 288. 
124 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitsgesetz, 2021, S. 8. 
125 Vgl. ebd., S. 8. 
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festgelegt werden, um die Dauerhaftigkeit der Lebensgemeinschaft zwischen dem Uni-

onsbürger:in und seinem Lebensgefährt:in nachzuweisen. Auf die einjährige Frist wird 

beispielsweise in § 3a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 FreizügG/EU im Falle des Todes des 

Unionsbürger:in abgestellt126. Fraglich ist, ob der einjährige Zeitraum bereits ausreicht 

um die Dauerhaftigkeit der Beziehung zu beweisen. Wie bereits erwähnt, wird bei der 

Personengruppe der Verwandten in § 3a Abs. 1 Nr. 1 lit. a und b FreizügG/EU auf ein 

zweijähriges Bestehen des Abhängigkeitsverhältnisses abgestellt. Im Hinblick auf die 

Tatsache, dass es sich bei der in § 3a Abs. 1 Nr. 1 lit. b FreizügG/EU um eine häusliche 

Gemeinschaft zu einem Verwandten im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 4 lit. a FreizügG/EU 

handelt und ähnliche Nachweise wie im Falle der Lebensgefährten gefordert werden 

könnte auf ein Bestehen einer zweijährigen Gemeinschaft abgestellt werden. In Hinblick, 

auf die weiteren Personengruppen der nahestehenden Person wo zumeist eine zweijäh-

rige Zeitspanne des Abhängigkeitsverhältnisses verlangt wird, wäre ein zweijähriger 

Zeitraum angemessen zum Nachweis einer auf Dauer angelegten Gemeinschaft. Bei 

Betrachtung von Regelungen der anderen Mitgliedsstaaten wirkt das Festlegen einer 

zweijährigen Zeitspanne angemessen. Beispielsweise stellen die Mitgliedsstaaten Malta 

und Portugal ebenso auf ein zweijähriges Zusammenleben ab. Belgien hingegen fordert, 

dass sich die Partner bereits zwei Jahre kennen und mindestens ein Jahr zusammenle-

ben. Schweden stellt auf einen gemeinsamen Haushalt sowie auf die Absicht diesen 

fortzusetzen ab und fordert keine Mindestdauer des Zusammenlebens. Frankreich da-

gegen fordert eine Mindestdauer von fünf Jahren. In Spanien wird das Zusammenleben 

mit einem Kind oder das Zusammenleben für mindestens ein Jahr gefordert127.  Aus 

Sicht der Richtlinienbestimmungen der anderen Mitgliedstaaten kann sowohl das Fest-

legen eines Mindestzeitraumes gerechtfertigt sein als auch das Nicht-Festlegen. Jedoch 

wird deutlich, dass einige Länder auf eine ein bis zweijährige Gemeinschaft der Partner 

abstellen. Insofern könnte die Festlegung eines Mindestzeitraumes von zwei Jahren ge-

rechtfertigt sein. Das Problem der qualitativen Kriterien wird bei der Nachweisführung 

fortgeführt. Hier reicht eine ausreichende Dokumentation über das Bestehen einer Le-

bensgemeinschaft aus. Abgestellt wird bei den geforderten Nachweisen auf ein länger-

fristiges Zusammenleben, jedoch ohne Erklärung des Begriffs des „längerfristigen Zu-

sammenlebens“. Durch die mangelnde Konkretisierung und die Wahl von rein qualitati-

ven und keinen quantitativen Merkmalen kommt es zur Rechtsunsicherheit bei der An-

wendung und Auslegung dieser Norm. Folge der Rechtsunsicherheit könnte eine Un-

gleichbehandlung der Antragsteller sein. Die Ungleichbehandlung verstößt gegen den 

Rechtsgrundsatz des Art. 3 GG. Die Festlegung eines Mindestzeitraums sowie das 

 
126 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitsgesetzes, 2021, S. 8. 
127 Vgl. BT- Drs. 19/21750 v. 19.08.2021, S. 38. 
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Konkretisieren des Begriffs des „längerfristigen Zusammenlebens“ könnten wichtige An-

haltspunkte bei der Betrachtung sein. Sie lassen trotz allem die Einzelfallbetrachtung zu 

und führen nicht zu einer schematischen Behandlung des Falls.128 

 

4.4 Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen § 5 AufenthG 

Neben der Erfüllung der Eigenschaft der nahestehenden Person gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 

4 FreizügG/EU und den Aufenthaltsanlässen des § 3a FreizügG/EU sind gemäß § 11 

Abs. 5 FreizügG/EU die Allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen des Aufenthaltsgeset-

zes zu beachten/ erfüllen. Die Anwendung des § 5 Abs. 1, 2 und 4 AufenthG auf Grund 

des § 11 Abs.5 FreizügG/EU ist Ausdruck der Teilprivilegierung der nahestehenden Per-

sonen. Demnach ist die Rechtsposition der nahestehenden Personen zwar im Frei-

zügG/EU auf Grund der Nähe zu einem Unionsbürger:in geregelt. Im Weiteren sind diese 

aber nicht freizügigkeitsberechtigt und somit im Weiteren dem allgemeinen Ausländer-

recht zu unterstellen. Die Anwendung des FreizügG/EU erfolgt nur insoweit Regelungen 

für deren Rechtsstellung vorliegen. Wenn keine vorrangigen Regelungen im Frei-

zügG/EU getroffen wurden, gilt somit das allgemeine Ausländerrecht für die naheste-

henden Personen. Die Erfüllung der Anforderungen des § 5 Abs. 1,2 und 4 ist auf Grund 

des Wortlautes „den Aufenthalt erleichtern“ gerechtfertigt. Zwar soll der Aufenthalt für 

nahestehende Personen von Unionsbürger:innen in Bezug auf andere Drittstaatsange-

hörige welche keinen Bezug zu Unionsbürger:innen haben erleichtert werden, allerdings 

erfolgt dies zum einen schon durch die Regelung im FreizügG/EU (§ 3a FreizügG/EU) 

und zum anderen soll der Zuzug nicht ohne Identitätsklärung erfolgen und sich außer-

dem nicht auf die Sozialsysteme auswirken.129 

 

Zu den allgemeinen Voraussetzungen gehören dabei gemäß § 5 Abs. 1 AufenthG: 

❖ Lebensunterhaltssicherung (Nr.1) 

❖ Identitätsklärung (Nr.1a) 

❖ kein Ausweisungsinteresse (Nr.2) + Abs. 4 

❖ keine Gefährdung oder Beeinträchtigung der Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland (Nr.3) 

❖ Passpflicht nach § 3 (Nr.4) 

Von der Erfüllung der Voraussetzung kann gemäß § 5 Abs. 3 AufenthG nicht abgesehen 

werden.  

 

 
128 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitsgesetzes, 2021, S.9. 
129 Vgl. ebd., S. 10  
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4.4.1 Lebensunterhaltsicherung 

Voraussetzung für den Aufenthalt als nahestehende Person ist die Lebensunterhaltssi-

cherung. Die Lebensunterhaltssicherung verfolgt dabei den Zweck die Inanspruch-

nahme von öffentlichen Mitteln zu verhindern bzw. zu minimieren. Die Sozialsysteme der 

Bundesrepublik Deutschland sollen nicht auf Grund Zuzugs von nahestehenden Perso-

nen belastet bzw. überlastet werden deshalb wurde zum Schutz der öffentlichen Mittel 

die Voraussetzung der Lebensunterhaltssicherung geschaffen. 130 

Gemäß § 2 Abs. 3 AufenthG ist des Lebensunterhaltes eines Ausländers gesichert, 

wenn er den Lebensunterhalt einschließlich ausreichend Krankenversicherungsschut-

zes und ohne Inanspruchnahme von öffentlichen Mitteln bestreiten kann. Dabei zählen 

die unter § 2 Abs. 3 Nr. 1-7 AufenthG nicht zu den öffentlichen Mitteln.131 Der Lebens-

unterhalt kann sowohl durch Erwerbstätigkeit gedeckt werden als auch durch Vermögen 

und andere finanzielle Mittel. Da die Lebensunterhaltsicherung nicht nur vorübergehen-

der Art sein darf muss bei der Deckung des Lebensunterhaltes durch Beschäftigungs-

verhältnis dieses regelmäßig unbefristet sein. Zur Beurteilung der dauerhaften Lebens-

unterhaltsicherung wird neben der Befristung die vergangene Erwerbstätigkeit betrach-

tet. Von der vorliegenden Erwerbstätigkeit oder die anderweitige Finanzierung des Le-

bensunterhalts muss zu erwarten sein das diese ausreicht um auch zukünftig und auf 

Dauer den Lebensunterhalt zu sichern ohne die Inanspruchnahme von Sozialleistun-

gen.132 

Die Ausländerbehörde hat bei der Prüfung des Einreise- und Aufenthaltsrechts kein Er-

messenspielraum. Der Lebensunterhalt der nahestehenden Person muss gesichert sein. 

Lediglich bei der Höhe ab wann der Lebensunterhalt gesichert ist besitzt die Ausländer-

behörde ein Ermessen, da nicht legal definiert ist ab wann der Lebensunterhalt gesichert 

ist. Anhaltspunkt bilden dabei die Regelsätze des §§ 20 ff SGB II und die daraus resul-

tierenden Regelsätze gemäß § 28 SGB II. 133 

4.4.2 Identitätsklärung und Passpflicht und Visumspflicht 

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 a AufenthG muss die Identität der Ausländer:innen bzw. deren 

Staatsangehörigkeit geklärt sein. Hintergrund dieser Regelung ist, dass Ausländer:innen 

kein Zugang zu einem Aufenthaltstitel eröffnet werden soll, wenn sie nicht an der Klärung 

Ihrer Identität mitwirken134. Zur Klärung der Identität muss regelmäßig ein Pass oder 

Passersatz der zuständigen Behörde vorgelegt werden. Bei der geklärten 

 
130 Vgl. Hailbronner, Asyl- und Ausländerrecht, 2017, S.91,1 Rn 240. 
131 Vgl. ebd, S. 91, Rn. 241 
132 Vgl. Hailbronner, Asyl- und Ausländerrecht, 2021, S. 74 f., Rn. 163. 
133 Vgl. Hailbronner, Asyl-und Ausländerrecht, 2017, S. 91, Rn. 241. 
134 Vgl. BT.-Drs. 15/955 v. 07.05.2003, S.7.   
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Staatenlosigkeit ist diese Regelung hinsichtlich der Klärung der Staatsangehörigkeit 

nicht anzuwenden.135  Die Identitätsklärung geht somit einher mit der Voraussetzung der 

„Passpflicht“ gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m § 3 AufenthG. Ausländer :innen dürfen dem-

nach gemäß § 3 AufenthG nur in das Bundesgebiet einreisen und sich darin aufhalten, 

wenn sie im Besitz eines gültigen Passes oder Passersatzes ist. Die Passpflicht ist ne-

ben dem Nicht-Vorliegen eines Passes oder Passersatzes auch nicht erfüllt, wenn diese 

nach der Einreise ablaufen. Die Befreiung von der Passpflicht wird durch das AufenthV 

geregelt und erfolgt nur in Ausnahmefällen.136 

4.4.3 Visumspflicht  

Neben des Besitzes eines gültigen Passes oder Passersatzes ist die Erfüllung der Vi-

sumspflicht Voraussetzung für eine rechtmäßige Einreise in das Bundesgebiet. Die Vi-

sumspflicht regelt sich dabei sowohl im § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AufenthG als auch im 

vorrangig für nahestehende Personen anzuwendenden Freizügigkeitsgesetz. Durch die 

Änderung in § 2 Abs. 4 Satz 2 des FreizügG/EU wird geregelt, dass nicht nur drittstaats-

angehörige Familienangehörige von Unionsbürger:innen, sondern auch nahestehende 

Personen, die ein Aufenthaltsrecht nach § 3a FreizügG/EU  beantragen möchten, für die 

Einreise ein Visum benötigen, wenn sie keine gültige Aufenthaltskarte besitzen. Die Aus-

nahme des § 41 der Aufenthaltsverordnung findet entsprechende Anwendung.137 

 

Gemäß des § 5 Abs. 2 S.1. Nr.2 AufenthG müssen neben der Einreise mit dem erforder-

lichen Visum auch die für die Erteilung des Aufenthaltsrechtes benötigten Angaben be-

reits im Visumantrag gemacht werden. Mit dieser Regelung soll vermieden werden, dass 

Ausländer illegal mit einem Touristenvisum einreisen um dann längerfristige Aufenthalts-

rechte in der Bundesrepublik Deutschland anstreben. Dadurch soll eine effektivere Kon-

trolle und Steuerung der Zuwanderung in das Bundesgebiet gewährleistet werden.138 

Das erforderliche Visum im Falle des Nachzugs einer nahestehenden Person ist das 

nationale Visum. Das Schengen-Visum reicht insoweit nicht aus, da hier lediglich ein 

Aufenthalt von bis zu 90 Tagen erfasst ist, für Aufenthalte über die 90 Tage hinaus bzw. 

für längerfristige Aufenthalte wird ein nationales Visum benötigt. Dieses Visum muss im 

Regelfall durch die deutschen Auslandsvertretungen ausgestellt werden.139 

Die Visumspflicht besteht für die nahestehenden Person, da es sich bei dessen Recht-

stellung nicht um ein etwaiges originäres Recht handelt, sondern um ein konstitutiv ver-

liehenes Recht durch die Ausländerbehörde.140  

 
135 Vgl. Hailbronner, Asyl- und Asuländerrecht, 2021, S. 76, Rn. 168. 
136 Vgl. ebd., 2021, S.73, Rn 159. 
137 Vgl. BT. – Drs. 19/21750 v. 19.08.2020, S.39. 
138 Vgl. Hailbronner, Asyl- und Ausländerrecht, S. 78, Rn. 173. 
139 Vgl. ebd., S. 78, Rn. 174. 
140 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitsgesetzes, 2021, S. 5, Fußn. 32. 
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4.4.4 Kein Ausweisungsinteresse 

Gegen den Ausländer dürfen zusätzlich keine Ausweisungsinteressen vorliegen. Das 

bedeutet vor allem, dass keine erheblichen Rechtsverstöße bzw. mehrfache Regelver-

stöße gegen ihn vorliegen.141 

4.4.5 keine Gefährdung oder Beeinträchtigung der Interessen der Bundesre-
publik Deutschland 

Gemäß des § 5 Abs. 1 Nr. 3 AufenthG darf durch den Aufenthalt des Ausländers keine 

Gefährdung oder Beeinträchtigung der Interessen der Bundesrepublik Deutschland vor-

liegen. Geschützt sind sowohl die finanziellen, wirtschaftlichen, sozialen als auch die 

politischen Interessen des Bundes und der Länder. Zu den geschützten Interessen ge-

hört damit auch die Einhaltung der Vorschriften zur Einreise und Aufenthalt in die Bun-

desrepublik Deutschland. Außerdem darf beispielswiese keine Gefährdung der Volksge-

sundheit durch Infektionskrankheiten des Ausländers, hier der nahestehenden Person, 

sowie etwaige Zweifel an der Rückkehrbereitschaft bestehen.142 

4.4.6 Vollzugsprobleme 

Problematisch könnte die Bewertung der Lebensunterhaltssicherung sein. Bei Antrag-

stellung könnte das Erfüllen der Lebensunterhaltssicherung erfüllt sein und ggf. nach 

Verleihung des Rechtes wegfallen und somit der Zuzug der nahestehenden Person ggf. 

zur Zuwanderung in die Sozialsysteme der Bundesrepublik Deutschland führen. Jedoch 

wird bei der Betrachtung der Lebensunterhaltssicherung bereits darauf geachtet, dass 

die Lebensunterhaltssicherung nicht vorübergehend ist. Eine 100 % Sicherheit darüber, 

dass der Lebensunterhalt im Laufe des Aufenthalts der nahestehenden Person weg-

bricht besteht zu keinem Zeitpunkt. Da auf Grund unvorhersehbarer Ereignisse bspw. 

eine betriebsbedingte Kündigung die finanzielle Versorgung wegbrechen kann. Jedoch 

könnte dem Missbrauch der Norm ggf. mit einer Verpflichtungserklärung gemäß § 68 

AufenthG entgegengewirkt werden. Wie bereits unter Kapitel 4.1.1 erwähnt kommt diese 

aktuell auf Grund mangelnden Verweises nicht in Frage143. Durch diese Erklärung würde 

sich eine Person, hier der Unionsbürger:in, gemäß § 68 Abs.1 AufenthG gegenüber der 

Ausländerbehörde oder Auslandsvertretung dazu verpflichten die Kosten für den Aus-

länder, hier die nahestehende Person, für fünf Jahre zu tragen und öffentliche Mittel zu 

erstatten. Hiervon wäre gemäß des § 68 Abs. 1 AufenthG sowohl der Wohnraum als 

auch die Kosten bei/ der Pflegebedürftigkeit und im Krankheitsfalle erfasst. Die Anwen-

dung des § 68 Abs. 1 AufenthG könnte somit vermutlich den Missbrauch der Norm zu-

mindest verringern. Fraglich ist jedoch ob diese Regelung im Einklang mit der 

 
141 Vgl. Hailbronner, Asyl- und Ausländerrecht, 2021, S. 76, Rn. 169. 
142 Vgl. ebd.,, S.77, Rn. 171. 
143 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitsgesetzes, 2021, S.6. 



 
 
 

 45 

Teilprivilegierung der nahestehenden Person ist, da sie die nahestehende Person mit 

den sonstigen drittstaatsangehörigen auf eine Stufe stellt und insoweit dem Wortlaut „er-

leichtern“ nicht mehr gerecht werden könnte.  

4.5 Antragsverfahren 

Wenn sowohl die gruppenbezogenen Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 Nr. 4 Frei-

zügG/EU sowie der personenbezogenen Voraussetzungen des § 3a Abs. 1 Frei-

zügG/EU und die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen des § 5 AufenthG erfüllt sind, 

muss der nahestehenden Person ein Aufenthaltsrecht erteilt werden144. Dieses Einreise- 

Aufenthaltsrecht  kann dabei gemäß § 3a Abs. 1 FreizügG/EU nur auf Antrag durch die 

zuständige Behörde verliehen werden. Die zuständige Behörde hat demnach ein Ermes-

sen über die Erteilung des Einreise- und Aufenthaltsrechtes für nahestehende Perso-

nen145.  Die zuständige Behörde verlangt zur Prüfung des Antrags die in § 5a Abs. 2 und 

Abs. 3 FreizügG/EU benötigten Nachweise um den Antrag im Sinne des pflichtgemäßen 

Ermessens zu prüfen. Gemäß § 5a FreizügG/EU sind neben den in § 5 Abs. 2 Frei-

zügG/EU geregelten Nachweise für Familienangehörige, noch weitere Nachweise zu 

verlangen. Die Nachweise wurden bereits unter dem voranstehenden Kapitel genauer 

angeschaut. Demnach muss für den jeweiligen Aufenthaltsanlass ein dementsprechen-

der Nachweis erbracht werden der diesen Anlass und (die Dauer) belegt146. Gemäß  

§ 11 Abs. 5 FreizügG/EU ist der § 82 Abs. 1 und Abs. 2 sowie der Abs. 3 AufenthG 

insoweit er sich auf den Abs. 1 oder 2 bezieht anzuwenden. Gemäß § 82 Abs. 1 S.1 

AufenthG besteht für den Ausländer, in diesem Fall die nahestehende Person des Uni-

onsbürger:in, eine Mitwirkungspflicht. Die nahestehende Person hat für sie günstigere 

Umstände unverzüglich geltend zu machen und nachzuweisen, insofern sie nicht be-

kannt oder offenkundig sind147. Nach eingehender Prüfung der persönlichen Umstände 

der nahestehenden Person gemäß § 3a  Abs. 2 FreizügG/EU stellt die Ausländerbe-

hörde entweder eine Aufenthaltskarte gemäß § 5 Abs. 7  FreizügG/EU aus oder lehnt 

den Antrag mit einem begründeten rechtsmittelfähigen Bescheid ab148 (Anhang 3).  Die 

Aufenthaltskarte ist gemäß § 5 Abs. 7 FreizügG/EU für fünf Jahre gültig und erlaubt die 

Erwerbstätigkeit im Aufnahmemitgliedsstaat, die Bundesrepublik Deutschland. Die Auf-

enthaltskarte entbindet die nahestehenden Personen von Ihrer Visumspflicht gemäß  

§ 2 Abs. 4 S.2 FreizügG/EU 149. Die Gebühren für die Aufenthaltskarte bemessen sich 

 
144 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitsgesetzes, 2021, S.5. 
145 Vgl.. ebd., 2021, S.5. 
146 BT- Drs. 19/21750 v. 19.08.2020, S. 42. 
147 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitsgesetzes, 2021, S.10 f.. 
148 Vgl. Anwendungshinweise des BMI, S.22, Nr. 5.2.. 
149 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitsgesetzes, 2021, S. 9 . 
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nach den Sätzen der Aufenthaltskarten für drittstaatsangehörige Familienangehörige, 

wodurch die nahestehenden Personen in diesem Punkt gleichgestellt sind.150   

4.5.1 Fiktionsbescheinigung 

Zur Überbrückung der Zeit zwischen Beantragung und Aushändigung der Aufenthalts-

karte oder zwischen Aufenthaltsanzeige und Überlassung kann auf eine in Papierform 

ausgestellte Fiktionsbescheinigung zurückgegriffen werden. Diese ist aber nur gemein-

sam mit dem Pass oder dem Passersatz aus dem Herkunftsland anwendbar.151  Die 

Fiktionsbescheinigung bescheinigt damit vorläufig, dass ein Aufenthaltsrecht nach dem 

FreizügG/EU besteht152. Die Fiktionsbescheinigung kann dabei gemäß § 11 Abs. 4 i.V.m. 

§ 81 Abs. 5 AufenthG nur auf Antrag ausgestellt werden. Die Fiktionsbescheinigung er-

laubt dabei die Erwerbstätigkeit und ist auch gegenüber der anderen Schengen-Staaten 

wirksam. Durch die Fiktionsbescheinigung kann die nahestehende Person zum einen 

über die Schengen-Staaten hinaus verreisen und zum anderen beispielswiese den Auf-

enthaltsstatus gegenüber einem Arbeitgeber nachweisen153. Durch Verweis auf das Auf-

enthaltsgesetz und die benötigte persönliche Antragstellung wird bewusst, dass die Dritt-

staatsangehörigen nahestehenden Personen gemäß § 3a FreizügG/EU materiell gegen-

über den Familienangehörigen der Unionsbürger:innen sowie gegenüber Drittstaatsan-

gehörigen ohne Bezug zu einem Unionsbürger:innen nur begrenzt privilegiert sind.154  

 

4.5.2 Daueraufenthalt  

Nahestehenden Personen kann unter den Voraussetzungen des § 4a FreizügG/EU auf 

Antrag ein Daueraufenthaltsrecht verliehen werden. Zur Begründung eines Daueraufent-

haltes müssen sich nahestehende Personen gemäß § 4a Abs. 1 S.2 i.V.m Abs. 5 Frei-

zügG/EU fünf Jahre mit dem Unionsbürger:in ständig rechtmäßig im Bundesgebiet auf-

halten. Wenn sie die Voraussetzungen des § 4a Abs. 3 bis 5 FreizügG/EU erfüllt kann 

das Daueraufenthaltsrecht auch eher erteilt werden. Die nahestehende Person wird in 

diesem Punkt den Familienangehörigen gleichgestellt.155 Wenn der nahestehenden Per-

son das Daueraufenthaltsrecht verliehen wird erhält diese eine Daueraufenthaltskarte156 

(siehe Anhang 4). Bei der Prüfung des Daueraufenthaltsrechtes wird geprüft, ob die Vo-

raussetzungen des ursprünglichen Aufenthaltsanlasses und die allgemeinen Erteilungs-

voraussetzungen des § 5 AufenthG immer noch erfüllt sind. Mit dem Erwerb des Dauer-

aufenthaltsrechtes erhalten die nahestehenden Personen eine Daueraufenthaltskarte 

 
150 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitsgesetzes, 2021, S.9. 
151 Vgl. ebd., S.10. 
152 Vgl. ebd.,S. 10.  
153 Vgl. BT- Drs. 19/21750 v. 19.08.2020, S.45. 
154 Vgl. Dietz, Novelle des Freizügigkeitsgesetzes, 2021, S. 10. 
155 Vgl. ebd., S.9.   
156 Vgl. BT Drucksache 19/21750 v. 19.08.2020, S.42. 
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gemäß § 5 Abs. 5 S.2 FreizügG/EU. Weiterführend findet der § 5 FreizügG/EU keine 

Anwendung auf nahestehende Personen da diese Vorschriften sich auf Fälle beziehen 

die dieses Recht kraft Gesetzes erhalten.157 

 

Nahestehenden Personen kann gemäß § 4a Abs. 3 FreizügG/EU auch ein Daueraufent-

haltsrecht verliehen werden, wenn der Unionsbürger:in verstirbt. Voraussetzungen ist 

hierbei, dass es sich um einen Unionsbürger:in gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1-3 FreizügG/EU 

handelt, welcher sich gemäß § 4a Abs. 3 Nr. 1 FreizügG/EU mindestens zwei Jahre 

ständig im Bundesgebiet aufgehalten hat  oder  welcher gemäß § 4a Abs. 3 Nr.2 Frei-

zügG/EU  in Folge eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit verstirbt. Bei der 

Prüfung der Voraussetzungen werden nur Zeiten nach der Verleihung des Aufenthalts-

rechtes berücksichtigt. Falls der Lebensgefährte in der Zeit des Aufenthaltes in der Bun-

desrepublik Deutschland mit dem Unionsbürger:innen heiratet und somit Ehegatte oder 

Lebenspartner des Unionsbürger:innen ist, können diese Zeiten zusammengezählt wer-

den.158 

Gemäß des § 11 Abs.8 Satz 3  und 4 FreizügG/EU richtet sich der Nachzug von Ange-

hörigen der nahestehenden Person nach den Regelungen zu den familiären Aufenthalts-

erlaubnissen gemäß §§ 27 ff. AufenthG. Durch diese Regelung soll gewährleistet wer-

den, dass es auf Grund der nahestehenden Person nicht zu einer Kettenzuwanderung 

kommt.159 

 
4.6 Verlust der Freizügigkeit/ Aufenthaltsbeendigung 

Das Recht auf Einreise und Aufenthalt besteht für nahestehende Personen nicht origi-

när, sondern konstitutiv. Das Recht wird nach erfolgter Antragstellung durch einen Ver-

waltungsakt verliehen, demnach kann das Recht bzw. der Verwaltungsakt auf dem das 

Recht basiert, sowohl verkürzt als auch zurückgenommen werden. Eine Rücknahme des 

Verwaltungsaktes und des darauf beruhenden Rechtes kann gemäß § 11 Abs. 8 S. 2 

FreizügG/EU i.V.m. § 51 Abs.1 Nr. 3 AufenthG vollzogen werden, wenn die Vorausset-

zungen für den Aufenthalt bereits bei Erteilung nicht vorlagen. Befristet bzw. verkürzt 

wird das Recht auf Aufenthalt gemäß § 7 Abs. 2 S. 2 AufenthG i.V.m. § 11 Abs. 5 Frei-

zügG/EU dann, wenn die Voraussetzung nach der Erteilung bzw. während des Aufent-

halts entfallen. Außerdem kann das Recht erlöschen und entzogen werden. Beispiels-

weise verliert bei einer Trennung des Unionsbürger:in von seinem Lebensgefährten, der 

Lebensgefährte sein Aufenthaltsrecht nach § 3a FreizügG/EU. Die Voraussetzung die 

gemäß § 3a Abs. 1 Nr.3 FreizügG/EU an den Aufenthalt geknüpft ist das Bestehen einer 

 
157 Vgl. BT-Drucksache 19/21750 v. 19.08.2020, S. 42. 
158 Vgl. Anwendungshinweise des BMI, S.23, Nr. 6.1. 
159 Vgl. Dietz, Ausländer- und Asylrecht, 2021,S. 137, Rn. 288. 



 
 
 

 48 

auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft entfällt somit nachträglich nach der Erteilung 

des Aufenthaltsrecht. Für die ehemalige nahestehende Person besteht kein originäres 

bzw. eigenes Aufenthaltsrecht und somit kann der Aufenthalt nachträglich verkürzt und 

die Person nach der Trennung zur Ausreise aufgefordert werden. Die Verkürzung und 

Ausreiseaufforderung kann auch im Falle der Vormundschaft zur Anwendung kommen, 

wenn der Mündel volljährig geworden ist und somit die Tatbestandsvoraussetzung des 

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 lit. b FreizügG/EU i.V.m. § 3a Abs.1 Nr.2 FreizügG/EU nicht mehr erfüllt.  

Im Gegensatz zu diesen Fällen, entfällt das Aufenthaltsrecht beim Ableben bzw. beim 

Tod des Unionsbürger:in nicht. Voraussetzung hierfür ist  gemäß § 3a Abs. 3 i.V.m § 3 

Abs. 2 FreizügG/EU, dass die nahestehende Person bereits ein Jahr mit dem stammbe-

rechtigten Unionsbürger:innen in der Bundesrepublik Deutschland gelebt hat und die 

weiteren Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 oder Nr. 5 FreizügG/EU erfüllt.160  

 

Die Bundesrepublik Deutschland kann auf Grund der staatlichen Gebietshoheit das Auf-

enthaltsrecht der Unionsbürger:innen, ihrer Familienangehörigen und nahestehenden 

Personen überprüfen und deren Aufenthalt beenden. Bei der rechtlichen Aufenthaltsbe-

endigung ist dabei in zwei Gruppen zu unterscheiden. Der Aufenthalt der Unionsbür-

ger:innen und ihrer Familienangehöriger kann durch Verlustfeststellung erfolgen. Die 

Aufenthaltsbeendigung von nahestehenden Personen richtet sich nach dem AufenthG 

und erfolgt durch Ausweisung.  Nach Eintritt der Vollziehbarkeit des Verlustes des Auf-

enthaltsrechtes erfolgt die tatsächliche Aufenthaltsbeendigung für alle drei Personen-

gruppen gleich, durch die Aufforderung zur Ausreise. Wenn die Ausreise nach Aufforde-

rung nicht erfolgt wird diese durch ausländerrechtliche Abschiebung durchgesetzt.161 

Gegen die beschriebenen Maßnahmen kann der drittstaatsangehörige Anfechtungs-

klage gemäß § 42 Abs.1 VwGO erheben162.  

 

5 Folgen der gesetzlichen Neuerung  

Zunächst hat die gesetzliche Neuerung zur Folge, dass nunmehr nahstehende Personen 

von Unionsbürger:innen, welche nicht unter den Begriff der Familienangehörigen gemäß 

FreizügG/EU fallen, ein Einreise- und Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik Deutsch-

land begründen können und es somit zur Zuwanderung von nahestehenden Personen 

von Unionsbürger:innen kommen kann. Die gesetzliche Neuerung hat Auswirkung auf 

die Möglichkeiten der nahestehenden Personen die familiäre Verbindung zu Unionsbür-

ger:innen zu erhalten bzw. diese fortzusetzen.163 Durch die gesetzliche Neuerung des 

 
160 Vgl. Dietz, Ausländer- und Asylrecht, 2021, S. 142, Rn. 296. 
161 Vgl. ebd., S.137 f, Rn. 289 f.. 
162 Vgl. ebd., S. 142 Rn 296. 
163 Vgl. BT-Drs. 19/21750 v. 19.08.2020, S. 22.  
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FreizügG/EU kommt es außerdem zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung. Grund 

hierfür ist vor allem die Neuregelung des § 11 FreizügG/EU, der die Verhältnisse zwi-

schen dem Aufenthaltsgesetz und dem FreizügG/EU klärt.164 Durch die Neuregelung 

wurde der § 11 FreizügG/EU normenklarer als in der Vergangenheit geregelt 165. Durch 

die Ausgestaltung der Norm wird die Belastung der Sozialsysteme vermieden. Mit einer 

erhöhten Zuwanderung ist auf Grund der Gleichstellung des Lebenspartners nicht zu 

rechnen, da die Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaft mit der Ehe 

ebenfalls zu keiner deutlichen Zunahme der Zuwanderungen bzw. des Familiennach-

zugs geführt hat.166  

Da keine Belastung der Sozialsysteme erwartet wird und die Regelungen keine Sach- 

und Geldleistungen vorsehen, führt die Novellierung des FreizügG/EU nicht zu Haus-

haltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand.167 Auf Grund statistischer Daten wurde die zu-

künftig zu erwartbarer Zuwanderung und der damit verbundene Erfüllungsaufwand prog-

nostiziert. Gemäß des Migrationsberichts 2018 zogen 792.796 Unionsbürger:innen im 

Jahr 2018 in die Bundesrepublik Deutschland. Insgesamt reisten 2018 13.889 Familien-

angehörige von Unionsbürger:innen und EWR-Bürgern:innen in das Bundesgebiet ein. 

Dies macht insgesamt 1,8 % der Zuwanderungsfälle aus. Um auf Grund des § 3a Frei-

zügG/EU berechtigt zu sein, sich in Deutschland aufzuhalten muss die Person sowohl 

die Eigenschaft als nahestehende Person gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 FreizügG/EU besitzen 

als auch einen der fünf Tatbestände bereits vor der Einreise im Herkunftsland erfüllen. 

Zusätzlich muss der Lebensunterhalt der drittstaatsangehörigen nahestehenden Perso-

nen gesichert sein. Die Voraussetzungen für einen Aufenthalt als nahestehende Person 

der Unionsbürger:innen sind zu den Familienangehörigen oder dem Unionsbürger:innen 

vergleichsweise hoch.168 

 

5.1 Unterhaltsgewährung 

Unbekannt ist, wie viele Familienangehörige außerhalb der Kernfamilie, welche unter 

den § 1 Abs. 2 Nr. 3 FreizügG/EU i.V.m § 3 FreizügG/EU fallen, Unterhalt gewähren. 

Jedoch besteht eine Unterhaltspflicht in den meisten Staaten nur für Verwandte in gera-

der Linie. Demnach kommen im Regelfall freiwillige Unterhaltsleistungen in Betracht, 

diese müssen jedoch gemäß § 5a Abs. 3 Nr. 2 lit. b FreizügG/EU behördlich bescheinigt 

sein. Es wird auf Grund der Voraussetzungen davon ausgegangen, dass sich die Fami-

liennachzüge wegen Unterhaltszahlung im niedrigen zweistelligen Bereich befinden 

 
164 Vgl. BT-Drs. 19/21750 v. 19.08.2020.,S. 22. 
165 Vgl. ebd. S. 22. 
166 Vgl. ebd.,S. 22. 
167 Vgl. ebd. S. 22. 
168 Vgl. ebd., S. 23.  
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werden. Zur späteren Bewertung wurde im Gesetzesentwurf von 50 Fällen pro Jahr aus-

gegangen169 

  

5.2 Häusliche Gemeinschaft und Kinder in Vormundschaft und in einem Pflege-
verhältnis 

Im Jahr 2018 lebten gemäß den statistischen Daten der Eurostat 10,9 % der Gesamtbe-

völkerung der EU-27 in einem Haushalt mit drei oder mehr Erwachsenen. Zur Prognose 

der Fälle der nahestehenden Personen die auf Grund der häuslichen Gemeinschaft in 

die Bundesrepublik Deutschland einreisen, wird darauf abgestellt, dass sich die Dritt-

staatsangehörigen gemäß ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung von 3,97% an den 

Haushalten beteiligen und die Haushalte aus so genannten Mischhaushalten von EU-

Bürgern und Drittstaatsangehörigen bestehen. Das bedeutet im Umkehrschluss das 

0,433 % der Haushalte Drittstaatsangehörige ausmachen. Die Nachzugszahl von nahe-

stehenden Personen auf Grund häuslicher Gemeinschaft mit Unionsbürger:innen wird 

sich auf ca. 686 Fälle belaufen. Die Fälle der in § 1 Abs. 2 Nr. 4 lit. b FreizügG/EU 

geregelten Kinder unter Vormundschaft oder in einem Pflegekindverhältnisses sind 

durch diese Berechnung bereits erfasst.170 

5.3 Pflege 

Für die Schätzung der Personen die von Unionsbürger:innen dauerhafte gepflegt wer-

den und nicht unter den Begriff der Familienangehörigen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 Frei-

zügG/EU i.V.m § 3 FreizügG/EU  fallen wurde auf Daten der Kaufmännischen Kranken-

kasse (KKH) zurückgegriffen. 2017 haben nach den Daten 63.300 Personen Familien-

angehörige gepflegt. Bezogen auf die Unionsbürger:innen würden sich demnach 662 

Personen in dieser Lebenssituation befinden. Jedoch muss es sich bei der Pflege um 

einen Drittstaatsangehörigen handeln, der von einem Unionsbürger:in gepflegt wird. 

Ausgehend von der Quote der Drittstaatsangehörigen in der Europäischen Union von 

3,97 % reduzieren sich die Fallzahlen auf 26 Personen. Unter der Berücksichtigung der 

Tatsache, dass in diesem Fall meist die Pflege durch die Familienangehörigen aufstei-

gender oder absteigender Linie ausgeführt wird und dass nicht in allen Fällen, in denen 

eine nahestehende Person gepflegt wird, ein Zuwanderungswille besteht, ist maximal 

von 20 Fällen im Jahr auszugehen.171 

5.4 Lebensgefährten 

Bei der Gruppe der Lebensgefährten handelt es sich um einen Auffangtatbestand. Es 

handelt sich um jene langandauernden Partnerschaften, die nicht anderweitig durch die 

 
169 Vgl. BT-Drs. 19/21750 v. 19.08.2020, S. 23. 
170 Vgl. ebd., S. 23 
171 Vgl. ebd., S. 24 
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deutsche Rechtsordnung anerkannt sind und somit nicht unter den Tatbestand der Ehe 

oder der Lebenspartnerschaft fallen. Die Voraussetzung zur Erfüllung des Tatbestands 

des Lebensgefährten sind sehr hoch wie unter Kapitel 4.4 bereits genannt. Es wird auf 

Grund der hohen Anforderung, die an eine solche auf Dauer angelegte Gemeinschaft 

geknüpft sind wie beispielsweise das gemeinsame Zusammenleben vor der Einreise und 

den bereits erfassten Haushaltsgrößen, davon ausgegangen, dass höchstens 800 Fälle 

zu erwarten sind.172 

In Zusammenfassung wird mit 50 Fällen von nahestehenden Personen gerechnet wel-

che unter § 3a Abs. 1 lit. a FreizügG/EU fallen und mit 686 Nachzügen welche unter § 

3a Abs.1 lit b und c FreizügG/EU fallen. Hinsichtlich der Pflegschaft wird maximal mit 20 

Fällen gerechnet. Die nahestehenden Personen, welche unter § 3a Abs. 1 Nr. 3 Frei-

zügG/EU fallen machen laut der Bundesregierung maximal 800 Fälle aus. Insgesamt 

wird auf Grundlage der geschätzten Daten mit einem Zuzug von maximal  1.556 Perso-

nen auf Grund der neuen gesetzlichen Regelung des § 3a FreizügG/EU und der damit 

verbundenen Eröffnung des Personenkreises der nahestehenden Personen gerechnet.  

 
Der Schätzung der Fallzahlen wurden die Werte des Migrationsberichtes von 2018 zu 

Grunde gelegt. Es wurde dementsprechend von 792.796 Unionsbürger:innen ausgegan-

gen173 und 13.899 Familienangehörigen174 die diese begleitet haben. Gemäß Migrati-

onsberichtes 2019 nahm der Zuzug von Unionsbürger:innen in die Bundesrepublik 

Deutschland bereits um 5,5 % ab. Es zogen somit 748.944 Unionsbürger:innen zu175. 

Die Zahl der Familienangehörigen welche einreisten entwickelte sich indirekt proportio-

nal. Der Wert des Nachzugs von Familienangehörigen stieg um 5,3 % auf 14.625 Per-

sonen176. Im Migrationsbericht von 2020 sank die Zahl der Unionsbürger:innen, welche 

zuzogen drastisch um 19,7% (601.093)177 bezogen auf das Vorjahr und auch der Fami-

liennachzug nahm stark ab um 31,1 % (10.074) 178. Es ist davon auszugehen das die 

drastische Reduzierung der Zuwanderung in die Bundesrepublik Deutschland auf Grund 

der Corona Pandemie erfolgte, die im Frühjahr 2020 ausbrach und zu zahlreichen Ein-

schränkungen des Reiseverkehrs und der Einwanderung führte, zeitweise nicht nur zu 

Beschränkungen, sondern sogar zu Einreiseverboten.179 

 

 
172 Vgl. BT-Drs. 19/21750 v. 19.08.2020, S.24 
173 Migrationsbericht 2018, S. 56. 
174 Migrationsbericht 2018, S. 115. 
175 Migrationsbericht 2020, S. 64. 
176 Migrationsbericht 2020, S. 145. 
177 Migrationsbericht 2020, S.64. 
178 Migrationsbericht 2020, S. 145. 
179 Migrationsbericht 2020, S. 12. 
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Auf Grundlage der prognostizierten Daten wurde der Erfüllungsaufwand geschätzt. Die 

Erfüllungsaufwände sind dabei nach Bürger, Verwaltung und Wirtschaft unterteilt. Die 

Erfüllungsaufwände der Bürger werden im Gesetzesentwurf (BT- Drucksache 19/21750) 

auf den Seiten 27 f. aufgeführt und die Erfüllungsaufwände für die Verwaltung auf Seite 

28 f. (siehe Anlage 5). Auf die Wirtschaft haben die neuen Regelungen keine Auswirkun-

gen180, ebenso sind keine Auswirkungen auf Verbraucher sowie keine erheblichen Än-

derungen des demographischen Wandels zu erwarten.181  

 

Der aktuelle Trend zeigt  eher eine Reduzierung des Zuzugs als die Steigerung der Fall-

zahlen. Auf die Personengruppe der nahestehenden Personen wird in diesem Zusam-

menhang noch nicht eingegangen. Jedoch kann vermutlich davon ausgegangen wer-

den, dass die geschätzten Zahlen der Bundesregierung bisher nicht erreicht, sondern 

eher unterschritten wurden und somit auch die Erfüllungsaufwände aktuell niedriger als 

geschätzt sind.  Daher wird auf die prognostizierten Erfüllungsaufwände der Bundesre-

gierung im Gesetzesentwurf (BT- Drucksache 19/21750) nicht weiter eingegangen, da 

auf Grund der Corona-Pandemie die Daten vermutlich nicht der aktuellen Situation ent-

sprechen (siehe Anhang 5). Dies lässt sich allerdings auf Grund des mangels vorliegen-

der Zahlen nicht abschließend klären. Um die Folgen der gesetzlichen Neuerung des § 

3a FreizügG/EU einschätzen zu können, müssen die nächsten Jahre abgewartet wer-

den, um die Entwicklung „nach der Corona Pandemie“ zu betrachten. 

 

5.5 Regional betrachtet am Beispiel des Landkreis Nordsachsens 

Im Landkreis Nordsachen ergibt sich ein anderes Bild. Die Zuwanderung von EU-Bür-

gern nahm über die Jahre kontinuierlich zu. Im Folgenden werden die Jahre 2018-2021 

betrachtet. Mitte des Jahres 2018 befanden sich 3.528 EU-Bürger:innen im Landkreis. 

2019 zogen 4.058 Unionsbürger:innen in den Landkreis Nordsachsen, über die Jahre 

2020 (4.321) und Jahr 2021 stieg die Zahl auf 4.726. Demnach nahm die Zahl sowohl 

zu Pandemie Beginn bzw. in Zeiten der Pandemie im Jahr 2020 als auch 2021 zu. Dabei 

erfolgte ein Anstieg der Zuwanderung von 2020, im Jahr der Einführung des  

§ 3a FreizügG/EU, zu 2021 um 9,37 %. Grund hierfür könnte unter anderem die gesetz-

liche Neuerung und die Erleichterung der Einreise und des Aufenthalts von nahestehen-

den Personen der Unionsbürger:innen sein. Dies lässt sich allerdings nicht abschließend 

erörtern.182 

Abbildung 5.5-1: Entwicklung der Zuwanderung im Landkreis Nordsachsen183 

 
180 Vgl. BT- Drs. 19/21750 v. 19.08.2020, S. 28. 
181 Vgl. ebd., S. 33. 
182 LRA Nordsachsen, Dezember 2021, Newsletter 4-2021, S. 4 
183 ebd. S. 4 
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Zusammenfassend sind die Folgen somit aktuell noch nicht konkret abschätzbar und 
erst in den folgenden Jahren bewertbar. 
 
 

6 Fazit 

Zu Beginn der vorliegenden Arbeit wurde die Frage gestellt: Ist die gesetzliche Neuerung 

also wirklich ein „Trojanisches Pferd“, wie durch den AfD Politiker Dr. Christian Wirth 

befürchtet, oder die überfällige rechtskonforme Auslegung der Freizügigkeitsrichtlinie 

und die Öffnung des Freizügigkeitsrechtes?  

 

Es handelt sich bei der gesetzlichen Neuerung des Freizügigkeitsgesetzes und der damit 

verbundenen Einführung des § 3a FreizügG/EU nicht um ein „Trojanisches Pferd“ wie 

durch den AfD Politiker Dr. Christian Wirth befürchtet wurde, sondern um die überfällige 

rechtskonforme Auslegung der Freizügigkeitsrichtlinie und die Öffnung des Freizügig-

keitsrechtes.  

 

Durch die Entwicklungsgeschichte des § 3a FreizügG/EU (Kapitel 3) wird deutlich, dass 

die Umsetzung des Art. 3 Abs. 2 RL 2004/38/EG bereits zwei Jahre nach dem in Kraft 

treten der RL 2004/38/EG, am 30.04.2004, hätte erfolgen müssen. Die Umsetzung des 

Art. 3 Abs. 2 RL 2004/38/EG erfolgte nunmehr erst durch das in Kraft treten des  

§ 3a FreizügG/EU im November 2020, somit erfolgte die Umsetzung dieser Regelung 

erst ca. 14 Jahre später. Es kann somit von einer längst überfälligen Umsetzung des 

europäischen Freizügigkeitsrechtes gesprochen werden, die durch die Bundesregierung 
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über 14 Jahre hinweg verschleppt wurde. In der Entwicklungsgeschichte wurde der 

lange Diskurs zum Gesetzgebungsverfahren beleuchtet, welcher zwar zunächst zäh 

wirkte. Jedoch im Hinblick auf die Auslegung des Art. 3 Abs.2 RL 2004/38/EG den na-

heliegenden Begriff „nahestehende Personen“ wählte und somit der Personengruppe 

entspricht und sich als eine gute Begrifflichkeit für die betroffene Personengruppe her-

austellt. 

 

Im Kapitel 4: Regelungsinhalt wurde festgestellt, dass die Umsetzung des in Art. 3 Abs. 

2 RL 2004/38/EG dem Wortlaut des „erleichtern“ entspricht und der gesamte Regelungs-

inhalt des Art. 3 Abs. 2 RL 2004/38/EG durch den § 3a FreizügG/EU umgesetzt wurde. 

Es konnten zwar noch Vollzugsprobleme festgestellt werden unter denen die neue Re-

gelung leidet. Allerdings handelt es sich hier keinesfalls um ein „Trojanisches Pferd“, 

sondern lediglich um Probleme die der Konkretisierung bedürfen.  Diese Tatsache wird 

auch durch das Kapitel 5: Folgen der gesetzlichen Neuerung bewusst. 

 

Die Gesetzesfolgen, welche durch die Bundesregierung prognostiziert zeigen, dass auf 

Grund der Regelung keine Zuwanderung in die Sozialsysteme der Bundesrepublik 

Deutschland erfolgen wird. Grund hierfür ist die Ausgestaltung der Norm. Dies konnte 

auch im Kapitel 4: Regelungsinhalt festgestellt werden. Durch die hohen Anforderungen 

welche an die Einreise und den Aufenthalt von nahestehenden Personen geknüpft sind, 

ist nicht mit keinem erheblichen Zuzug zu rechnen. Die nahestehenden Personen müs-

sen neben den gruppenbezogenen Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 Nr. 4 FreizügG/EU 

sowohl die personenbezogenen Voraussetzungen des § 3a FreizügG/EU als auch die 

allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen gemäß des § 11 Abs.5 FreizügG/EU i.V.m 

 § 5 AufenthG erfüllen und sind insoweit den sonstigen Drittstaatsangehörigen gleichge-

stellt. Auf Grund dieser hohen Anforderung kann nicht von einem „Trojanischen Pferd“ 

gesprochen werden. Zur Erfüllung dieser Voraussetzungen müssen die nahestehenden 

Personen mehrere Anforderungen gleichzeitig erfüllen. Es ist daher nicht davon auszu-

gehen, dass es zu einem erheblichen Zuzug kommt.  

 

Jedoch kann wie unter Kapitel 5: „Folgen der gesetzlichen Neuerung“ bisher auf Grund 

der Corona Pandemie, welche im Frühjahr 2020 ausbrach, noch kein endgültiges Urteil 

über die Folgen getroffen werden. Die weiteren Jahre werden zeigen, inwieweit es zu 

einem Zuzug der nahestehenden Personen zu Unionsbürger:innen kommen wird. Dem-

nach kann die anfänglich gestellte Frage der Einleitung, aktuell nicht abschließend ge-

klärt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Ausgestaltung der Regelung 
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nicht zu einem erheblichen Zuzug führen wird und somit nicht als „Trojanisches Pferd“ 

angesehen werden kann.  

 



 
 
 

 56 

Kernsätze 

1. Die Wahl des Begriffes der „nahestehenden Personen“ setzt den Personenkreis der 

im Art. 3 Abs. 2 RL 2004/38/EG folgerichtig um. 

2. Die Umsetzung des Art. 3 Abs. 2 RL 2004/38/EG durch das FreizügG/EU, hier expli-

zit den § 3a FreizügG/ EU ergibt auf Grund der Teilprivilegierung Sinn und bildet über 

 § 11 Abs. 5 FreizügG/EU eine Verbindung zum AufenthG. 

3. Die Stellung des § 3a FreizügG/EU im Freizügigkeitsgesetz, nach dem § 3 Frei-

zügG/EU Familienangehörige ergibt hinsichtlich der geregelten Personengruppen 

und der Privilegierung Sinn. 

4. Der § 3a FreizügG/EU setzt alle Personengruppen der in Art. 3 Abs. 2 RL 

2004/38/EG genannten Personen und führt somit nicht mehr zur Verletzung des Frei-

zügigkeitsrechtes von Unionsbürger:innen wie es vor der Einführung der Regelung 

der Fall war. 

5. Die Umsetzung des Art. 3 Abs.2 RL 2004/38/EG durch den § 3a FreizügG/EU an-

stelle des § 36 Abs.2 AufenthG sichert eine richtlinienkonforme Umsetzung und zeigt 

die Privilegierung der nahestehenden Personen von Unionsbürger:innen gegenüber 

drittstaatsangehörigen ohne Bezug zu einem Unionsbürger:in. 

6.  Durch den § 3a FreizügG/EU kommt es auf Grund der hohen Voraussetzungen für 

den Aufenthalt von nahestehenden Personen voraussichtlich nicht zu einer Zuwan-

derung in die Sozialsysteme der Bundesrepublik Deutschland. 

7. Durch die Rechtsprechung, die vorhandenen Gesetzesmaterialien, die einschlägige 

Literatur sowie die Anwendungshinweise des BMI wird der zuvor bestehende Ermes-

senspielraum des § 3a FreizügG/EU klarer definiert.  

8. Durch die Auslegung des § 3a FreizügG/EU wird dem Missbrauch vorgebeugt. 

9. Zur Folgenbewertung müssen auf Grund der Neuheit der Regelung sowie auf Grund 

der Corona Pandemie die weiteren Jahre abgewartet werden.
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Anhang 1: Vergleich des Referentenentwurfs v. 8. April 2020 mit der aktuellen Fassung des § 3a FreizügG/EU 

 

Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern 
(Freizügigkeitsgesetz/EU - FreizügG/EU) 
§ 3a Aufenthalt nahestehender Personen 

(1) Einer nahestehenden Person eines Unionsbürgers, die selbst nicht 
als Unionsbürger und nicht nach den §§ 3 oder 4 
freizügigkeitsberechtigt ist, kann auf Antrag das Recht zur Einreise und 
zum Aufenthalt im Bundesgebiet verliehen werden, wenn 
1. es sich um eine nahestehende Person im Sinne des § 1 Absatz 2 
Nummer 4 Buchstabe a handelt und 

a) der Unionsbürger ihr zum Zeitpunkt der erstmaligen 
Antragstellung seit mindestens zwei Jahren und nicht nur 
vorübergehend Unterhalt gewährt, 
b) der Unionsbürger mit ihr in dem Staat, in dem sie vor der 
Verlegung des Wohnsitzes in das Bundesgebiet gelebt hat oder 
lebt, in häuslicher Gemeinschaft gelebt hat und die häusliche 
Gemeinschaft zwischen dem Unionsbürger und ihr mindestens zwei 
Jahre bestanden hat oder 
c) nicht nur vorübergehend schwerwiegende gesundheitliche 
Gründe zum Antragszeitpunkt die persönliche Pflege von ihr durch 
den Unionsbürger zwingend erforderlich machen, 

2.es sich um eine nahestehende Person im Sinne des § 1 Absatz 2 
Nummer 4 Buchstabe b handelt und der Unionsbürger mit ihr im 
Bundesgebiet für längere Zeit in familiärer Gemeinschaft 
zusammenleben wird und sie vom Unionsbürger abhängig ist oder 
 
3.es sich um eine nahestehende Person im Sinne des § 1 Absatz 2 
Nummer 4 Buchstabe c handelt und der Unionsbürger mit ihr im 
Bundesgebiet nicht nur vorübergehend zusammenleben wird. 
(2) Bei der Entscheidung über die Verleihung eines Rechts nach Absatz 
1 ist nach einer eingehenden Untersuchung der persönlichen 
Umstände maßgeblich zu berücksichtigen, ob der Aufenthalt der 
nahestehenden Person unter Berücksichtigung ihrer Beziehung zum 
Unionsbürger sowie von anderen Gesichtspunkten, wie dem Grad der 
finanziellen oder physischen Abhängigkeit oder dem Grad der 
Verwandtschaft zwischen ihr und dem Unionsbürger, im Hinblick auf 
einen in Absatz 1 genannten Anlass des Aufenthalts erforderlich ist. 
(3) § 3 Absatz 2 findet entsprechende Anwendung. 

 

Referentenentwurf vom 8. April 2020 
 
§ 3a Aufenthalt anderer Verwandter von Unionsbürgern 
 
(1) Einem anderen Verwandten eines Unionsbürgers, der selbst nicht 
Unionsbürger und nicht nach den §§ 3 oder 4 freizügigkeitsberechtigt ist, 
kann ein Recht zum Aufenthalt im Bundesgebiet verliehen werden, wenn 
 
1. der Unionsbürger zum Zeitpunkt der erstmaligen Antragstellung dem 
anderen Verwandten seit mindestens zwei Jahren und nicht nur 
vorübergehend Unterhalt gewährt, 
2. der Unionsbürger mit dem anderen Verwandten in dem Staat, in dem 
der andere Verwandte vor der Verlegung des Wohnsitzes nach 
Deutschland gelebt hat oder lebt, in häuslicher Gemeinschaft gelebt hat 
und die häusliche Gemeinschaft zwischen dem Unionsbürger und dem 
anderen Verwandten mindestens zwei Jahre bestanden hat oder 
3. nicht nur vorübergehend schwerwiegende gesundheitliche Gründe 
zum Antragszeitpunkt die persönliche Pflege des anderen Verwandten 
durch den Unionsbürger zwingend erforderlich machen. 
§ 5 des Aufenthaltsgesetzes ist entsprechend anzuwenden. Bei 
Verleihung des Rechts nach Satz 1 stellt die zuständige Behörde eine 
Aufenthaltskarte aus. Den Inhabern des Rechts ist eine Erwerbstätigkeit 
erlaubt. 
(2) Bei der Entscheidung über die Verleihung eines Rechts nach Absatz 
1 ist maßgeblich zu berücksichtigen, ob der Aufenthalt des anderen 
Verwandten unter Berücksichtigung des Grades der finanziellen oder 
physischen Abhängigkeit und des Grades der Verwandtschaft zwischen 
dem anderen Verwandten und dem Unionsbürger zur Vermeidung einer 
Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist. 
 
3) § 9 des Aufenthaltsgesetzes findet auf Personen, denen ein Recht 
nach Absatz 1 verliehen worden ist, keine Anwendung.“ 
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Referentenentwurf vom 8. April 2020 
 
§ 3a Aufenthalt anderer Verwandter von Unionsbürgern 
 
(1) Einem anderen Verwandten eines Unionsbürgers, der selbst nicht 
Unionsbürger und nicht nach den §§ 3 oder 4 freizügigkeitsberechtigt ist, 
kann ein Recht zum Aufenthalt im Bundesgebiet verliehen werden, wenn 
 
 
1. der Unionsbürger zum Zeitpunkt der erstmaligen Antragstellung dem 
anderen Verwandten seit mindestens zwei Jahren und nicht nur 
vorübergehend Unterhalt gewährt, 
2. der Unionsbürger mit dem anderen Verwandten in dem Staat, in dem 
der andere Verwandte vor der Verlegung des Wohnsitzes nach 
Deutschland gelebt hat oder lebt, in häuslicher Gemeinschaft gelebt hat 
und die häusliche Gemeinschaft zwischen dem Unionsbürger und dem 
anderen Verwandten mindestens zwei Jahre bestanden hat oder 
3. nicht nur vorübergehend schwerwiegende gesundheitliche Gründe 
zum Antragszeitpunkt die persönliche Pflege des anderen Verwandten 
durch den Unionsbürger zwingend erforderlich machen. 
§ 5 des Aufenthaltsgesetzes ist entsprechend anzuwenden. Bei 
Verleihung des Rechts nach Satz 1 stellt die zuständige Behörde eine 
Aufenthaltskarte aus. Den Inhabern des Rechts ist eine Erwerbstätigkeit 
erlaubt. 
 
 
 
 
(2) Bei der Entscheidung über die Verleihung eines Rechts nach Absatz  
1 ist maßgeblich zu berücksichtigen, ob der Aufenthalt des anderen 
Verwandten unter Berücksichtigung des Grades der finanziellen oder 
physischen Abhängigkeit und des Grades der Verwandtschaft zwischen 
dem anderen Verwandten und dem Unionsbürger zur Vermeidung einer 
besonderen Härte erforderlich ist. 
 
 
(3) § 9 des Aufenthaltsgesetzes findet auf Personen, denen ein Recht 
nach Absatz 1 verliehen worden ist, keine Anwendung.“ 
 
 

Änderung aktuelle Fassung 
 
Nahestehende Person  
 
Nahestehende Person 
 
„auf Antrag“ ein Recht „zur Einreise“ und Aufenthalt 
es sich um eine nahestehende Person im Sinne des § 1 Absatz 2 
Nummer 4 Buchstabe a handelt und 
 
ihr  
 
mit ihr 
in das Bundesgebiet 
 
 
ihr 
 
ihr 
 
Dieser Absatz entfällt in der aktuellen Fassung des § 3a FreizügG/EU. 
Die Anwendung des § 5 AufenthG ergibt sich im folgenden aus dem § 11 
Abs. 5 FreizüG/EU. Das Recht auf Ausstellung einer Aufenthaltskarte 
und auf Ausübung einer Erwerbstätigkeit regelt sich im § 5 Abs. 7 
FreizügG/EU. In der aktuellen Fassung werden zu dem Regelungen für 
Kinder unter Vormundschaft oder in Pflegschaft eines Unionsbürgers 
sowie für Lebensgefährten getroffen. (siehe oben) 
 
Ergänzt wird: „nach einer eingehenden Untersuchung der persönlichen 
Umstände nahestehende Person, ihrer Beziehung zum Unionsbürger 
sowie von anderen Gesichtspunkten“, Das Wort „und“ wird durch „oder“ 
ersetzt. Der Wortlaut „zur Vermeidung einer besonderen Härte“ wurde 
von der ausländerrechtlichen Regelung des § 36 Abs. 2 AufenthG 
übernommen. Aktuell muss der Aufenthalt im Hinblick auf einen in 
Absatz 1 genannten Anlass des Aufenthalts erforderlich sein. 
 
Der Absatz wird ersetzt. § 3 Abs.2 FreizügG/EU Anwendung so das 
nahestehende Personen das Aufenthaltsrecht unter bestimmten 
Voraussetzung auch nach dem Tod des Unionsbürgers behalten 
können. 
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Anhang 2: Vergleich des Gesetzesentwurf v. 19.08.2020 mit der aktuellen Fassung des § 3a FreizügG/EU 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesetzesentwurf vor der Beschlussempfehlung 
§ 1 Abs. 2 Nr. 4 FreizügG/EU 
 
[…] 
 
c) eine Lebensgefährtin oder ein Lebensgefährte, mit der oder dem die 
Person eine ordnungsgemäß bescheinigte, auf Dauer angelegte 
Gemeinschaft eingegangen ist, die nicht unter Nummer 2 fällt und keine 
weitere Lebensgemeinschaft gleicher Art zulässt, wenn die Personen 
beide nicht verheiratet sind,  
 
 
 
 
§ 3a Aufenthalt nahestehender Personen  
 
(1) Einer nahestehenden Person eines Unionsbürgers, die selbst nicht 
als Unionsbürger und nicht nach den §§ 3 oder 4 freizügigkeitsberechtigt 
ist, kann das Recht zur Einreise und zum Aufenthalt im Bundesgebiet 
verliehen werden, wenn  
.“  
 
 
 
 
 
        
        
        
        
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuelle Fassung 
§ 1 Abs. 2 Nr. 4 FreizügG/EU 
 
[…] 
 
eine Lebensgefährtin oder ein Lebensgefährte, mit der oder dem die Person eine 
glaubhaft dargelegte, auf Dauer angelegte Gemeinschaft eingegangen ist, die 
keine weitere Lebensgemeinschaft gleicher Art zulässt, wenn die Personen beide 
weder verheiratet noch Lebenspartner einer Lebenspartnerschaft im Sinne der 
Nummer 2 sind, 

 

Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern 
(Freizügigkeitsgesetz/EU - FreizügG/EU) 
§ 3a Aufenthalt nahestehender Personen 

(1) Einer nahestehenden Person eines Unionsbürgers, die selbst nicht 
als Unionsbürger und nicht nach den §§ 3 oder 4 
freizügigkeitsberechtigt ist, kann auf Antrag das Recht zur Einreise und 
zum Aufenthalt im Bundesgebiet verliehen werden, wenn 
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Anhang 3: Verfahren zur Ausstellung der Aufenthaltskarte 

Verfahren zur Ausstellung der Aufenthaltskarte für nahe-

stehende Personen184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
184 Die Daten zu den benötigten Unterlagen sowie für die die Daten für die Höhe der Verwaltungsgebühr 
wurden durch die Internetseite https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoer-
dengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienstleistung/aufenthaltskarte-von-angehoerigen-von-eu-
buergern-beantragen-5f242ca9ead70 ermittelt. 

Kontaktaufnahme mit der zuständigen Ausländerbehörde 
 

schriftlich oder persönlich 

Antragstellung und Einreichung der erforderlichen Unterlagen 
 

Unterlagen des EU-Bürger:in 
✓ Reisepass oder ID-Karte 
✓ Nachweis über die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts (zum Beispiel Beschäfti-

gungsbescheinigung Arbeitgeber, Nachweis selbständige Tätigkeit) 
✓ Meldebescheinigung 

✓ Nahestehende Person des EU-Bürger:in 

Unterlagen der nahestehenden Person des EU-Bürger:in 
✓ Aufenthaltserklärung-EU  

✓ Reisepass 

✓ Nachweis über das Bestehen der familiären Beziehung 

 
 

Prüfung der Unterlagen durch die zuständige Stelle 

Ausstellung einer Fiktionsbescheinigung 

 

Termin bei der zuständigen Ausländerbehörde zur Abholung der Aufent-
haltskarte 

✓ Erfassung der biometrischen Daten 
✓ Leisten der Verwaltungsgebühr 

ab 24 Jahre: 37,00 Euro 
bis 24 Jahre: 22,80 Euro 

 

Ausstellung der Aufenthaltskarte 

 
gültig für 5 Jahre 

https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienstleistung/aufenthaltskarte-von-angehoerigen-von-eu-buergern-beantragen-5f242ca9ead70
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienstleistung/aufenthaltskarte-von-angehoerigen-von-eu-buergern-beantragen-5f242ca9ead70
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienstleistung/aufenthaltskarte-von-angehoerigen-von-eu-buergern-beantragen-5f242ca9ead70
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Anhang 4: Verfahren zur Ausstellung einer Daueraufenthaltskarte 

Verfahren – Ausstellung der Daueraufenthaltskarte185 

Nach Absolvieren eines fünfjährigen rechtmäßigen Aufenthalts mit dem Unionsbür-

ger:in in der Bundesrepublik Deutschland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
185 Die Daten zu den benötigten Unterlagen sowie  für die die Daten für die Höhe der Verwal-
tungsgebühr wurden durch die Internetseite https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwal-
tung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienstleistung/aufenthalts-
karte-von-angehoerigen-von-eu-buergern-beantragen-5f242ca9ead70 ermittelt. 

Antragstellung bei der zuständigen Ausländerbehörde 

 
Unterlagen des EU-Bürger:in: 

✓ Reisepass/ ID-Karte 

✓ Nachweis über die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts (zum Beispiel Beschäftigungsbe-

scheinigung Arbeitgeber, Nachweis selbständige Tätigkeit) 

✓ Meldebescheinigung 

 

Unterlagen der nahestehenden Person des EU-Bürger:in 

✓ Aufenthaltserklärung-EU  

✓ Reisepass 

✓ Nachweis über das Bestehen der familiären Beziehung,  

✓ bei Verwandten in absteigender und aufsteigender Linie einen urkundlichen Nachweis 

(zum Beispiel Geburtsurkunde) 

 

Prüfung der Unterlagen durch die zuständige Stelle 

Termin bei der zuständigen Ausländerbehörde zur Abholung der Daueraufenthalts-
karte 

 
✓ Erfassung biometrischer Daten 

✓ Leisten der Verwaltungsgebühr 

ab 24 Jahre: 37,00 Euro 
bis 24 Jahre: 22,80 Euro 

 

Ausstellen der Daueraufenthaltskarte 

 

https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienstleistung/aufenthaltskarte-von-angehoerigen-von-eu-buergern-beantragen-5f242ca9ead70
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienstleistung/aufenthaltskarte-von-angehoerigen-von-eu-buergern-beantragen-5f242ca9ead70
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienstleistung/aufenthaltskarte-von-angehoerigen-von-eu-buergern-beantragen-5f242ca9ead70


 
 
 

 XIII 

Anhang 5: Erfüllungsaufwände für Bürger und Verwaltung 186 

 

 
186 Die Daten wurden der BT-Drucksache 19/21750 v. 19.08.2020, S.27 ff. entnommen. 
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